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l. Allgemeine feuerpolizeiliche Vor⸗
ſchriften .

1 . Reichsſtrafgeſetzbuch .
§ 367 . Mit Geldſtrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft

wird beſtraft .
6. wer Waaren , Materialien oder andere Vorräthe ! ) , welche

ſich leicht von ſelbſt entzünden oder leicht Feuer fangen ,
an Orten oder in Behältniſſen aufbewahrt , wo ihre
Entzündung gefährlich werden kann , oder wer Stoffe , die
nicht ohne Gefahr einer Entzündung bei einander liegen
können , ohne Abſonderung aufbewahrt ;

8. wer ohne polizeiliche Erlaubniß ?) an bewohnten oder
von Menſchen beſuchten Ortens ) Selbſtgeſchoſſe , Schlag⸗
eiſen oder Fußangeln legt , oder an ſolchen Orten mit

Wegen der Streichhölzer ſiehe Seite 122 , wegen des ErdölsSeite 123 .

2) Die Erlaubniß ertheilt das Bezirksamt , Ziffer 3 der Ver⸗
ordnung vom 29 . Dezember 1871 . Wo aber das Schießen mit Böllernoder andern Schießwerkzeugen herkömmlich einen Theil der äußerenFeier von Kirchenfeſten bildet , foll zufolge Erlaſſes des Miniſteriumsdes Innern vom 16. April 1884 Nr . 5791 die polizeiliche Erlaubnißhiezu als ſtillſchweigend ertheilt angeſehen , und deshalb von der je⸗weiligen Einholung einer beſonderen Erlaubniß Umgang genommenwerden . Soll gedachtes Schießen bei derartigen Kirchenfeſten erſteingeführt werden , ſo iſt auf Anſuchen die polizeiliche Erlaubniß ,ſofern hiegegen keine beſonderen Bedenken obwalten , in widerruflicherWeiſe ein für alle Mal für beſtimmte Plätze zu ertheilen und auchhier ſodann von dem Erforderniß einer alljährlichen Einholung der
Erlaubniß abzufehen .

3) Unter bewohnten oder von Menſchen beſuchten Orten ſindnicht bloß öffentliche Orte zu verſtehen , ſondern auch ſolche Privat⸗räumlichkeiten , welche von Menſchen beſucht zu werden pflegen ; die
eigenen Räumlichkeiten des Handelnden ſind nicht ausgeſchloffen . Das
Selbſtgeſchoß iſt „ an “ von Menſchen beſuchten Orten angelegt , ſofernnur ſein Wirkungskreis auf ſolche ſich erſtreckt , auch wenn der Platz ,
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Feuergewehr oder anderem Schießwerkzeuge ſchießt !), ober

Feuerwerkskörper abbrennt .

§ 368 . Mit Geldſtrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft
bis zu 14 Tagen wird beſtraft : Haft

3. wer ohne polizeiliche Erlaubniß eine neue Feuerſtätte er⸗

richtet oder eine bereits vorhandene an einen anderen Oit
verlegt ?) ;

4. wer es unterläßt , dafür zu ſorgen , daß die Feuerſtaten
in ſeinem Hauſe in baulichem und brandſicherem Zu⸗
ſtande unterhaltend ) , oder daß die Schornſteine zur 2
Zeit gereinigt werden ; vom
wer Scheunen , Ställe , Böden oder andere Räume , welthe
zur Aufbewahrung feuerfangender Sachen dienen, mi
unverwahrtem Feuer oder Licht betritt , oder ſich denſelben
mit unverwahrtem Feuer oder Licht nähert ;

S

6. wer an gefährlichen Stellen in Wäldern oder KHaiden Plätz
oder in gefährlicher Nähe von Gebäuden oder feuer⸗

nehm

fangenden Sachen Feuer nldet
7. wer in gefährlicher Nähe von Gebäuden oder feuer⸗ in

fangenden Sachen mit Feuergewehr ſchießt “) oder Feuer⸗ — —
werke abbrennt ; Bran

8. wer die polizeilich vorgeſchriebenen Feuerlöſchgeräthſchaften ſichtig
ordnu

wo es angebracht iſt , von Menſchen regelmäßig nicht betreten wird gezün !
( Raſenplätze einer öffentlichen Anlage ) . Ebenſo iſt der Ort auch dann

— Menſchen beſucht , wenn dies Phr Weiſe , aber zufolge 2

thatſächlich vorhandener Übung geſchieht . Reichsgericht vom 11. benütz
Oktober 1883 . wahrt

) Eine Beſchränkung des Verbotes des Schießens auf daß —
Scharfſchießen wird nach dem Wortlaute des § 367 Ziffer 8 nicht don Fe
gerechtfertigt ſein ; auch ein blinder Schuß kann (z3. B. durch den

1 8
Papierpfropfen ) Schaden anrichten . ortspol

) Siehe Seite 111 , Anmerkung ) . Wege,
) Nähere Beſtimmungen über die Unterhaltung der Feuer⸗ den In

ſtätten können gemäß Artikel 3 VIec des Badiſchen Einführungs nsGeſetzes zum Reichsſtrafgeſetzbuch durch Verordnungen , bezirks⸗ oder
ortspolizeiliche Vorſchriften ergehen .

uung,
) Einerlei , ob blind oder ſcharf .

I. 0d
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überhaupt nicht oder nicht in brauchbarem Zuſtande hältoder andere feuerpolizeiliche Anordnungen nicht befolgt. “)
§. 369 . Mit Geldſtrafe bis zu 100 Mark oder mit

Haft bis zu vier Wochen werden beſtraft :
3. Gewerbtreibende , welche in Feuer arbeiten , wenn ſie die

Vorſchriften nicht befolgen , welche von der Polizeibehörde
wegen Anlegung und Verwahrung ihrer Feuerſtätten ,ſowie wegen der Art und der Zeit , ſich des Feuers zubedienen , erlaſſen ſind . )

2. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 28 . November 1864 , die Verhütung von

Feuersgefahr für Gebäude betr .
( Regierungsblatt Seite 856) .

§ 1. Das Anmachen offener Feuer auf Straßen und
Plätzen innerhalb der Ortſchaften ohne ortspolizeiliche Ge⸗
nehmigung iſt unterſagt .

§ 2. In Hofräumen und Hausgärten dürfen offeneFeuer nicht in ſolcher Nähe von Gebäuden und Vorräthenbrennbarer Stoffe angezündet werden , daß dieſe dadurch in
Brand gerathen können . Solche Feuer ſind ſtets zu beauf⸗ſichtigen und vollſtändig auszulöſchen , ehe ſie verlaſſen werden .

§ 3. In Gebäuden dürfen Feuer nicht außer den bau⸗
ordnungsmäßig hergeſtellten und erhaltenen Feuerſtätten an⸗
gezündet werden .

MN.Wo bei Bauarbeiten n an Gebäuden Feuer oder Gluthbenützt werden muß , müſſen dieſe in feuerſicherer Weiſe ver⸗
wahrt ſein .

behufs der Verhütung
adiſchen Einführungs⸗

bezirts⸗ od
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§ 4. Feuerſtätten müſſen ſtets ſo abgeſchloſſen oder ver⸗
wahrt werden , daß eine Verſtreuung der Feuerſtoffe nicht er⸗
folgen kann .

§ 5. In Lokalen , in welchen Vorräthe von Holz oder
ſonſtigen leicht entzündlichen Stoffen gelagert oder verarbeitet
werden , ſind offene Feuerſtätten Unzuläſſig.

Wird in ſolchen Lokalen der Ofen nicht von außen oder
von einem mit eiſerner oder blechbeſchlagener Thüre ver⸗
ſchließbaren Vorkamine geheizt , ſo muß derſelbe mit einem
Plattenboden und einem Blechmantel in ſolcher Entfernung
verwahrt werden , daß die Feuerungsthüre leicht geöffnet und
der Aſchenbehälter bequem herausgezogen werden kann . Der
Blechmantel muß die Feuerungsthüre überragen . Der RPaum
zwiſchen Ofen und Mantel iſt ſtets frei von brennbaren
Stoffen zu halten .

§ 6. Das Dörren von Hanf oder Flachs mittelſt Feuer
darf nicht in Wohngebäuden und nicht in ſolcher Nähe der⸗
ſelben geſchehen, daß dieſe gefährdet werden können . Wo es
beſondere Verhältniſſe unumgänglich nöthig machen , können
die Bezirksämter das Dörren an wohlverwahrten Ofen in
Wohn⸗ oder angrenzenden anderen Gebäuden unter Anordnungder erforderlichen Vorſichtsmaßregeln geſtatten .

§ 7. Das Auslaſſen größerer Quantitäten von Schmalzund Talg , das Sieden von Ol , Pech, Lack, Firniß und der⸗
gleichen darf nur bei geſchloſſenem Feuer und , inſofern es in
Wohn⸗ oder daran grenzenden Gebäuden geſchieht , nur in
feuerſicherem gewölbtem Raum vorgenommen werden .

§ 8. Das Verpichen und Ausbrennen der Fäſſer darf
nur auf Plätzen ſtattfinden , wo dies ohne Gefährdung an- ⸗
grenzender Gebäude geſchehen kann .

§ 9. Aſche darf nur in feuerſicheren Behältern oder an
feuerfeſten Orten aufbewahrt werden , in keinem Falle aber
auf hölzernen Böden , in Dachräumen , Schopfen oder an Orten ,
wo brennbare Materialien gelagert ſind .

Wird Torfaſche nicht aufbewahrt , ſo darf dieſelbe nur
nach gehörigem Begießen mit Waſſer von der Feuerſtätte
weggebracht werden .
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§ 10 . Holz, Stroh und andere brennbare Materialiendürfen nicht in unmittelbarer Nähe von Kaminen oder inſolcher Nähe von Feuerſtätten gelagert werden , daß eine Ent⸗zündung ſtattfinden kann .
11 . Offenes , d. i. gegen Berührung mit brennbarenStoffen nicht genügend geſichertes Licht darf in Stallungen ,Scheunen , Schopfen , Heu⸗ und Fruchtböden und andernRäumen , welche zur Aufbewahrung leicht entzündlicher Gegen⸗ſtände dienen , nicht gebraucht werden. ! )

§ 12 . In den gleichen Räumen ( 8 11 ) iſt das Tabak⸗rauchen unterſagt . ?)
13 . Die auf vorſtehende Verbote Bezug habendenälteren Verordnungen werden aufgehoben.

§ 14 . Soweit örtliche Verhältniſſe weitere Vorſchriftennöthig oder räthlich machen , ſind in Gemäßheit des § 110Abſatz 1 des Polizeiſtrafgeſetzbuches bezirks⸗ oder ortspolizei⸗liche Vorſchriften zu erlaſſen .

3 . Verordnung des Miniſteriums des Innernvom 30 . Dezember 1871 , den Vollzug des Reichs⸗
ſtrafgeſetzbuches betr .

(Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1872 , Seite 4. )
Ziffer 5. Dienſtherrſchaften, Arbeitgeber, Familienhäupter ,welche feuergefährliche Handlungen ihrer Dienſtleute , Arbeiter ,Familienglieder oder Hausgenoſſen wiſſentlich dulden , des⸗gleichen Perſonen , welche leichtfertiger Weiſe Kindern , Blöd⸗ſinnigen, Wahnſinnigen oder Betrunkenen Feuer , Licht oderleicht entzündliche Stoffe anvertrauen , oder welche im Freienangemachtes Feuer verlaſſen , ehe es vollſtändig ausgelöſchtiſt , werden auf Grund des § 368 Ziffer 8 des Reichsſtraf⸗geſetzbuches mit Geldſtrafe bis zu 20 Mark oder mit Haftbis zu 14 Tagen beſtraft .

) . § 11 iſt durch § 368 Ziff . 5 des Reichsſtrafgeſetzbuches(Seite118) erſetzt .
) § 12 bleibt neben § 368 Ziff . 5 des Reichsſtrafgeſetzbuchesinſofern in Geltung , als er das Tabakrauchen in Scheunen ꝛc. auchdann unterſagt , wenn das Feuer verwahrt , 3. B. die Pfeife mitfeſt ſchließendem Deckel verſehen iſt .
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4 . Verordnung der Miniſterien des Innern und
des Handels vom 28 . März 1865 , die Bereitung ,

Verſendung und den Verkauf von Reibfeuerzeugen
betreffend .

( Regierungsblatt Seite 171 . )

§ 1. Für die Befugniſſe zu dieſem Gewerbebetrieb ſind

die Artikel 1 —3 und 6 —9 des Gewerbegeſetzes vom20 .
September 1862 nebſt dendazuerlaſſenen Vollzugsvorſchriften

und für die Fabrikation und die Niederlagen des Großhandels
die Artikel 10 und ff. des Gewerbegeſetzes nebſt den 8§8 13

und ff. der Vollzugsverordnung vom 24 . September 1862 , ſo⸗

wie die S§ 2 und 3 gegenwärtiger Verordnung maßgebend . “)

§ 2. Die Fabrikation der Reibfeuerzeuge darf nur außer⸗

halb der Ortſchaften in abgeſonderten , von andern Gebäuden

wenigſtens 60 Fuß ( 18 Meter ) entfernten Lokalen ſtattfinden .

§ 4. Bei der Verſendung müſſen die Reibfeuerzeuge in

Behältniſſe von ſtarkem Eiſenblech oder in ſehr feſten , an den

Fugen mit Papier verklebten hölzernen Kiſten ſorgfältig und

feſt dergeſtalt verpackt ſein , daß der Raum der Behälter

völlig ausgefüllt iſt . Die Behälter ſind mit einer , den Inhalt

bezeichnenden , deutlichen und leicht in die Augen fallenden

Überſchrift ( „Reibfeuerzeug “, „Streichzünder “ 2. ) zu verſehen .
Die Ladung iſt ſowohl während der Fahrt , als auf den

Anhalteplätzen vor Gefahren der Entzündung ſicher zu ſtellen .

§ 5. Die Kleinverkäufer haben ihre Vorräthe in feſten
Behältern verſchloſſen , an feuerſicheren Orten und nicht in

der Nähe von brennbaren Stoffen aufzubewahren .
Auch die zum täglichen Verſchleiß in das Verkaufslokal

gebrachten kleineren Mengen ſind dort vor Licht und Feuer

beſonders zu verwahren und dürfen nicht in der Nähe von

Nahrungs⸗ und Genußmitteln gelagert werden .

1) Für die Anlage von Reibfeuerzeugfabriken ſind jetzt die 88 16

der Gewerbeordnung und 10 —21 der badiſchen Vollzugsverordnung

( Seite 71 ) entſcheidend . Wer obne die hiedurch vorgeſchriebene Ge⸗
nehmigung Reibfeuerzeug gewerbsmäßig herſtellt , wird gemäß § 147

Ziffer 2 der Gewerbeordnung ( Seite 112 ) beſtraft .
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5 . Verordnung des Miniſteriums des Innern

vom 15 . Februar 1865 , die Lagerung von Erdöl

( Petroleum ) und ähulichen Stoffen betr .

( Regierungsblatt Seite 105 . )

Bei der großen Feuergefährlichkeit des rohen Erdöls ,

ſowie in Betracht , daß auch anſehnlichere Quantitäten von

gereinigtem Erdöl unter Umſtänden große Feuersgefahr für

bewohnte Orte herbeiführen können und daß auch bei andern

ähnlichen Stoffen Vorſichtsmaßregeln in dieſer Hinſicht nöthig
fallen , ſieht man ſich auf erhobene Gutachten von Sachver⸗

ſtändigen und im Einverſtändniß mit Großherzoglichem Han⸗

delsminiſterium veranlußt , auf Grund des § 111 des Polizei⸗
ſtrafgeſetzbuches zu verordnen , was folgt :

§ 1. Innerhalb der Ortſchaften dürfen nicht gelagert
werden :

1. rohes Erdöl ,
2. gereinigtes Erdöl in Quantitäten von mehr als je 5

Zentnern .

§ 2 . ) Wo die in § 1genannten Verbote nicht Platz

greifen , bleiben bezüglich der Errichtung von Niederlagen von

Erdöl , desgleichen von Weingeiſt , Gasſprit , Kamphin , Ter⸗

pentin , Collacöl und andern flüchtigen Olen die Artikel 10

und ff. beziehungsweiſe Artikel 30 des Gewerbegeſetzes und

die §§S 13 —35 der Vollzugsverordnung hierzu maßgebend .
Das hierin vorgeſchriebene Anmeldungsverfahren findet jedoch
bei der Einlagerung der genannten Stoffe nicht ſtatt , ſo lange

dieſelbe auf Quantitäten von nicht mehr als je 5 Zentnern

beſchränkt bleibt .

§ 3. Die Lagerung dieſer Stoffe in Quantitäten von

9) Selbſtſtändige Niederlagen gehören nicht zu den gewerblichen

Anlagen und es wurden deshalb die Petroleumlager in das Ver⸗

zeichniß des §S 16 der Gewerbeordnung ( Seite 71 ) nicht aufgenommen .

Infolge deſſen iſt § 2 heute nicht mehr in Geltung , doch
kann die Polizeibehörde bei ſolchen Niederlagen jederzeit gemäß § 114

Ziffer 2 des Polizeiſtrafgeſetzbuches ( Seite 156 ) , 8 368 Ziffer 8 des

Reichsſtrafgeſetzbuches ( Seite 118 ) die zur Verhütung von Feuers⸗

gefahr ihr erforderlich erſcheinenden Auflagen ergehen laſſen .
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je 5 Zentnern und weniger ( § 2) darf jedoch nur an feuer⸗ſicheren Orten geſchehen.
Die Gefäße , aus welchen dieſelben bei dem Detailhandelunmittelbar abgegeben werden , müſſen aus Metall gefertigtund gut ſchließbar ſein .
§ 4. Wer die in 82 genannten Stoffe in der ohne förm⸗

liches Anmeldungsverfahren dort angegebenen zuläſſigen Quan⸗
tität lagert , hat der Ortspolizeibehörde davon Anzeige zu machen ,Die letztere hat ſich von Zeit zu Zeit darüber zu verläſſigen ,ob die Vorſchriften des § 3 gehörig eingehalten werden . )

6 . Kaiſerliche Verordnung vom 24 . Februar 1882 ,das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von
Petroleum betreffend .

( Reichsgeſetzblatt Seite 40 , Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 118. )
Auf Grund des § 5 des Geſetzes vom 14 . Mai 1879,betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln , Genußmittelnund Gebrauchsgegenſtänden , wird verordnet , was folgt :
§ 1. Das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten vonPetroleum , welches , unter einem Barometerſtand von 760 m

ſchon bei einer Erwärmung auf weniger als 21e des hundert⸗theiligen Thermometers entflammbare Dämpfe entweichenläßt , iſt nur in ſolchen Gefäßen geſtattet , welche an in die
Augen fallender Stelle auf rothem Grunde in deutlichenBuchſtaben die nicht verwiſchbare Inſchrift „ Feuergefähr⸗lich “ tragen .

Wird derartiges Petroleum gewerbsmäßig zur Abgabein Mengen von weniger als 50 kg feilgehalten , oder in
Über den Transport von ungereinigtem Petroleum auf demBodenſee , dem Unterſee und dem Rhein von Konſtanz bis Schaff⸗hauſen vergl . Artikel 14 des Bregenzer und Artikel 10 des St . GallerVertrags Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1868 Seite 22 „ 240 ) , aufdem Rhein von Baſel abwärts § 4 der Bekanntmachung vom 1.März 1880 (Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 39 ) abgeändert zu⸗folge Bekanntmachung vom 21 Februar 1887 (Geſetz⸗ und Verord⸗nungsblatt Seite 67) . Anſtalten zur Deſtillation von Erdöl gehören

75 ite 7.ehmiaungäpflichtigen Anlagen . § 16 der GewerbeordnungSeite 71).
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ſolchen geringeren Mengen verkauft , ſo muß die Inſchrift in gleicherWeiſe noch die Worte „ Nur mit beſonderen Vorfichts —maßregeln zu Brennzwecken verwendbar “ enthalten .§ 2. Die Unterſuchung des Petroleums auf ſeine Ent⸗flammbarkeit im Sinne des § 1 hat mittelſt des Abel' ſchenPetroleumprobers unter Beobachtung der von dem Reichs⸗kanzler wegen Handhabung des Probers zu erlaſſenden näherenVorſchriften zu erfolgen . )
Wird die Unterfuchung unter einem anderen Barometer⸗

ſtand als 760 mm vorgenommen , ſo iſt derjenige Wärme⸗grad maßgebend , welcher nach einer vom Reichskanzler zu ver⸗öffentlichenden Umrechnungstabelle unter dem jeweiligen Baro⸗
meterſtand dem im § 1 bezeichneten Wärmegrad entſpricht .§ 3. Dieſe Verordnung findet auf das Verkaufen undFeilhalten von Petroleum in den Apotheken zu Heilzweckennicht Anwendung .

§ 4. Als Petroleum im Sinne dieſer Verordnung geltendas Rohpetroleum und deſſen Deſtillationsprodukte.
§ 5. Dieſe Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1883in Kraft .

7 . Forſtgeſetz .
Kapitel V . Von Abwendung der Feuersgefahr .

§ 60 . Zum Verkohlen des Holzes in den Waldungen
) Anweiſung für die Unterſuchung des Petroleums auf ſeineEntflammbarkeit mittelſt des Abel ' ſchen Petroleumprobers im Central⸗blatt 1882 Seite 196 , Geſetz . und Verordnungsblatt Seite 120,ergänzt und abgeändert durch die Bekanntmachung im Centralblatt1884 Seite 250 , Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1884 Seite 424 , Be⸗ſtimmungen betreffend die amtliche Beglaubigung des Abel' ſchenPetroleumprobers im Centralblatt 1882 Seite 344 , ergänzt und ab⸗geändert Centralblatt 1884 Seite 250 . Badiſche Vollzugsverordnungvom 30 . Dezember 1882 , die Unterſuchung des Petroleums betreffend ,Geſetz⸗ und Verordnungablatt 1883 Seite 14.

ꝓlübertretungen der §§. 60 —67 werden nach §. 25 des Geſetzesvom 25 . Februar 1879 , das Forſtſtrafrecht und Forſtſtrafverfahrenbetreffend , an Geld bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 8 Tagenbeſtraft und ſind nach § 32 des erwähnten Geſetzes im beſonderenForſtſtrafverfahren ( vor den Amtsgerichten ) abzuwandeln .
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ſind die Plätze mit Zuſtimmung des Förſters auszuwählen .
Der Umkreis der Kohlplatten muß von den Aſten der nächſten
Bäume wenigſtens fünfzehn Schritte entfernt ſein und auf
einen Abſtand von vier Schritten von den Kohlplatten ſind
alle feuerfangenden Gegenſtände wegzuräumen .

Der Schritt iſt hier und überall zu zwei und einem
halben Schuh ( 75 om ) zu rechnen .

§ 61 . Der Köhler iſt verpflichtet , den Förſter oder Wald⸗
aufſeher von dem Zeitpunkt in Kenntniß zu ſetzen, in welchem
der Kohlenmeiler angezündet wird . Nach der Anzündung
darf er ſich von dem Meiler weder bei Tag , noch bei Nacht
entfernen ; auch muß er zu jeder Zeit einen hinreichenden
Waſſervorrath bereit halten .

§ 62 . Bei ſtürmiſchem Wetter iſt der Köhler ſchuldig ,
einen Windſchirm aufzuſtellen ; unter ſolchen Umſtänden darf
er den Meiler nicht abdecken und keine Kohlen ausziehen .
Die Abfuhr friſcher Kohlen darf in keinem Falle vor Ablauf
von 24 Stunden nach dem Ausziehen de ſelben geſchehen .

§ 63 . Dieſelben Vorſchriften , wie für das Kohlenbrennen
S 60 - 62 ) gelten auch für das Aſchebrennen .

§ 64 . In Waldungen oder in einer Nähe derſelben von
fünfzig Schritten , ſowie auf einem an den Wald anſtoßenden
Torfmoore , darf ohne beſondere Erlaubniß des Förſters , der
mit Ertheilung derſelben zugleich die erforderlichen Sicherungs⸗
maßregeln anzuordnen hat , kein Feuer angezündet werden .

§ 65 . Ausgenommen von der Vorſchrift des vorhergehen⸗
den Paragraphen iſt :

a . Das Feuer , welches die Waldhüter in ihren Hutdiſtrikten
und die Holzhauer in den ihnen zum Hiebe angewieſenen
Schlägen , ſowie die Steinbrecher in den Steinbrüchen
zum Kochen oder Wärmen , jedoch nur auf unſchädlichen
und ungefährlichen Plätzen , unterhalten dürfen .

Ebenſo iſt ausgenommen :
b. Das Feuer , welches zum Reutebrennen und in Hack⸗

waldungen zum Vorbereiten des Bodens zur Feldkultur
nöthig iſt .
Hierbei iſt die Vorſicht zu beobachten , daß das Feuer
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Feuerpolizei in Waldungen .

wenigſtens zehn Schritt vom Walde und vier Schritte vonden Standbäumen oder Standreiſern entfernt bleibe und
dieſer Zwiſchenraum wund geſchürft werde .

Die Anlegung eines fortlaufenden Flammenfeuers in
Hackwaldungen iſt unzuläſſig ; wegen beſonderer örtlicher Ver⸗
hältniſſe kann aber die Forſtbehörde im Einverſtändniß mitdem Bürgermeiſter eine Ausnahme bewilligen .

§ 66 . Die Waldhüter , die Holzhauer , die Steinbrecherund diejenigen , welchen ſonſt noch gemäß dem § 64 die Er⸗
laubniß zur Unterhaltung eines Feuers im Walde oder inder Nähe desſelben ertheilt wird , ſind verbunden , dasſelbebeim Weggehen auszulöſchen .

§ . 67 . Zur Anlegung eines Theer - oder Kalkofens kannkein Platz gewählt werden , der nicht wenigſtens fünfzehnSchritte von dem Saum des Waldes entfernt iſt .



Il . Der Verkiehr mit Exploſtvſtoffen .
1 . Reichsſtrafgeſetzbuch .

§ 367 . Mit Geldſtrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft
wird beſtraft :

4. wer ohne die vorgeſchriebene Erlaubniß ! ) Schießpulver
oder andere explodirende Stoffe oder Feuerwerke zubereitet;

5. wer bei der Aufbewahrung oder bei der Beförderung von
Giftwaaren , Schießpulver oder Feuerwerken , oder bei der

Aufbewahrung, Beförderung , Verausgabung oder Ver⸗
wendung von Sprengſtoffen oder anderen explodirenden
Stoffen oder bei Ausübung der Befugniß zur Zubereitung
oder Feilhaltung dieſer Gegenſtände , ſowie der Arzneien
die deshalb ergangenen Verordnungen nicht befolgt .

2 . Reichsgeſetz gegen den verbrecheriſchen und ge⸗
meingefährlichen Gebrauch von Sprengſtoffen vom

9 . Juni 1884 .

( Reichs⸗Geſetzblatt Seite 61 . )

§ 1. Die Herſtellung , der Vertrieb und der Beſitz von
Sprengſtoffen , ſowie die Einführung derſelben aus dem Aus⸗
lande iſt unbeſchadet der beſtehenden ſonſtigen Beſchränkungen
nur mit polizeilicher Genehmigung zuläſſig .

Wer ſich mit der Herſtellung oder dem Vertriebe von
Sprengſtoffen befaßt , hat ein Regiſter zu führen , aus welchem
die Mengen der hergeſtellten , aus dem Auslande eingeführten

Die Gewerbeordnung hat Schießpulver⸗Fabriken , Anlagen
zur Feuerwerkerei und zur Bereitung von Zündſtoffen aller Art
unter die Anlagen aufgenommen , welche gemäß § 16 ( Seite 71)nur mit polizeilicher Genehmigung errichtet werden dürfen ; das
Geſetz hat übrigens nur die Errichtung von beſonderen Anlagen,Veranſtaltung zur ( andauernden ) Zubereitung größerer Mengen imAuge , die gelegentliche Zubereitung kleinerer Quantitäten von Schieß⸗
pulver iſt dagegen nicht von einer Erlaubniß abhängig gemacht und
Jedermann geſtattet .
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Der Verkehr mit Exploſipſtoffen . 129

oder ſonſt zum Zwecke des Vertriebs angeſchafften Spreng⸗ſtoffe, ſowie die Bezugsquellen und der Verbleib derſelben
erſichtlich ſein müſſen . Dieſes Regiſter iſt der zuſtändigenBehörde auf Erfordern jederzeit vorzulegen .

Auf Sprengſtoffe , welche vorzugsweiſe als Schießmittel
gebraucht werden , finden , vorbehaltlich abweichender landes⸗
rechtlicher Vorſchriften , die Beſtimmungen des erſten und zweitenAbſatzes keine Anwendung . Die Bezeichnung dieſer Stoffe er⸗
folgt durch Beſchluß des Bundesraths. ! )

Inſoweit Sprengſtoffe zum eigenen Gebrauch durch Reichs⸗oder Landesbehörden von der zuſtändigen Verwaltung her⸗
geſtellt , beſeſſen , eingeführt oder vertrieben werden , bleiben
die Vorſchriften des erſten und zweiten Abſatzes ebenfalls
ausgeſchloſſen .

§ 2. Die Zentralbehörden der Bundesſtaaten erlaſſendie zur Ausführung der Vorſchriften in dem § 1 Abſatz 1
und 2, ſowie in dem §S 15 erforderlichen näheren Anord⸗
nungen und beſtimmen die Behörden , welche über die Geſucheum Geſtattung der Herſtellung , des Vertriebs , des Beſitzes und der
Einführung von Sprengſtoffen Entſcheidung zu treffen haben.

§ 3. Gegen die verſagende Verfügung iſt nur die Be⸗
ſchwerde an die Aufſichtsbehörde innerhalb 14 Tagen zuläſſig .Dieſelbe hat keine aufſchiebende Wirkung.

§ 4. Die Ertheilung der nach § 1 Abſatz 1 erforder⸗
lichen Erlaubniß erfolgt in widerruflicher Weiſe . Wegen der

Durch Bekanntmachung des Bundesraths vom 13. März1885 (Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 204 ) ſind folgende Spreng⸗ſtoffe als folche , welche vorzugsweiſe als Schießmittel gebraucht wer⸗den, bezeichnet :
1. alle zum Schießen aus Jagd - oder Scheibengewehren oder zuSprengungen in Bergwerken , Steinbrüchen u. ſ. w. dienenden ,aus Salpeter , Schwefel und Kohle hergeſtellten Pulverſorten ;die zur Entzündung von Gewehrladungen dienenden Spreng⸗ſtoffe , ſoweit ſie in Zündhütchen für Gewehre oder Zündſpiegelfür dergleichen verarbeitet ſind ;
8. die Vereinigung der unter 1. und 2. genannten Stoffe in fertigeGewehr⸗ , Piſtolen⸗ oder Revolverpatronen , einſchließlich der unter

Verwendung von Knallqueckfilber ohne Pulver hergeſtellten Pa⸗tronen für Taſchengewehre , Piſtolen oder Revolver .
Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 9



Der Verkehr mit Exploſipſtoffen .

Beſchwerde gegen die Zurücknahme gilt die Vorſchrift des § 3 Au
des gegenwärtigen Geſetzes . des

§§ 5 —8 enthalten Strafbeſtimmungen gegen den Miß — der

brauch von Sprengſtoffen zu verbrecheriſchen Zwecken ( fämmt⸗ ſtof
lich Verbrechensſtrafen ) . übe

§ 9. Wer der Vorſchrift in dem erſten Abſatz des §1 betl

zuwider es unternimmt , ohne polizeiliche Ermächtigung Spreng⸗ bea

ſtoffe herzuſtellen , vom Auslande einzuführen , feilzuhalten , zu
verkaufen oder ſonſt an Andere zu überlaſſen , oder wer im

Na
Beſitze derartiger Stoffe betroffen wird , ohne polizeiliche Er⸗

laubniß hierzu nachweiſen zu können , iſt mit Gefängniß von
bt2 8 0 SVII50 Afor3 Monaten bis zu 2 Jahren zu beſtrafen . f1

leicher Strafe verfällt , wer die Vorſchriften des § 1 Sp
Abſatz 2, die von den Zentralbehörden in Gemäßheit des § 2 Futl
getroffenen Anordnungen oder die bereits beſtehenden oder

en
noch zu erlaſſenden ſonſtigen polizeilichen Beſtimmungen über lich
den Verkehr mit Sprengſtoffen , auf welche § 1 Abſatz 1

ſteh
Anwendung findet , übertritt .

1
§ 10 bedroht die öffentliche Aufforderung zu den in 858 8 f

5 und 6 bezeichneten Handlungen und Ahnliches mit Zuchthaus .
8
8 .

§ 11 . In den Fällen der §8 5, 6, 7, 8 und 10 kann Jul
auf Zuläſſigkeit von Polizeiaufſicht erkannt werden . In den —
Fällen der §88 5, 6, 7, 8 und in dem Falle einer Anwen⸗ derl

dung der Strafvorſchriften des § 9 iſt auf Einziehung der Lag
zur Zubereitung der Sprengſtoffe gebrauchten oder beſtimmten Sta

Gegenſtände , ſowie der im Beſitze des Verurtheilten vorge⸗ Aus
fundenen Vorräthe von Sprengſtoffen zu erkennen , ohne Unter⸗ der

ſchied , ob dieſelben dem Verurtheilten gehören oder nicht . der
§ § 12 und 13 enthalten Zuſätze zu den 88 5 —8 und einer

10 ſowie Übergangsbeſtimmungen .

3 . Vollzugsverordnung des Miniſteriums des —5
Innern zu vorſtehendem Geſetz vom 1 . Sept . 1884 führt

( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 398 ) Erla
in der durch Verordnung vom 17 . Juni 1887 ( Geſetz⸗ und Verord⸗

nungsblatt Seite 128 bewirkten Faſſung .

§ 1. Wer vom 11 . September d. J . an Sprengſtoffe
herzuſtellen , zu vertreiben , in Beſitz zu nehmen oder aus dem
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Auslande einzuführen beabſichtigt , hat zuvor die Genehmigung
des Bezirksamts einzuholen , in deſſen Bezirk die Herſtellung ,
der Vertrieb , die Lagerung oder Verwendung der Spreng⸗
ſtoffe ſtattfinden ſoll . Erſtreckt ſich die betreffende Thätigkeit
über mehrere Amtsbezirke , ſo iſt die Genehmigung eines jeden
betheiligten Bezirksamtes hinſichtlich der in ſeinem Bezirke
beabſichtigten Thätigkeit erforderlich .

Das Geſuch , welches ſchriftlich einzureichen iſt , muß die
Namen und Sorten der betreffenden Sprengſtoffe und zwar
in der Art , daß die Beſchaffenheit der Sprengſtoffe erkannt
werden kann , die Angabe der größten Gewichtsmenge , bis
zu welcher die gleichzeitige Lagerung bezw . Verwendung der
Sprengſtoffe beabſichtigt wird , ſowie die Bezeichnung des Ortes
enthalten , an welchem die Herſtellung , Lagerung oder Ver⸗
wendung ſtattfinden ſoll . Soweit die Errichtung einer gewerb⸗
lichen Anlage zur Herſtellung von Sprengſtoffen in Frage
ſteht , kommt , ſofern das Bezirksamt die nachgeſuchte Geneh⸗
migung zu ertheilen beabſichtigt , außerdem die Vorſchrift des
§ 16 der deutſchen Gewerbeordnung in der Faſſung vom 1.
Juli 1883 zur Anwendung .

§ 2. Die bezirksamtliche Genehmigung iſt nicht erfor⸗
derlich , wenn Sprengſtoffe , welche nicht zur Verwendung oder
Lagerung im Großherzogthum , ſondern ſür andere deutſche
Staaten beſtimmt ſind , über die badiſche Grenze aus dem
Auslande eingeführt werden ſollen ; doch iſt in dieſem Falle
der Nachweis der erfolgten Genehmigung der Einfuhr Seitens
der Polizeibehörde des betreffenden deutſchen Staates durch
einen von derſelben ausgeſtellten Erlaubnißſchein zu erbringen .

In allen Fällen der Einfuhr von Sprengſtoffen aus dem
Auslande über die badiſche Grenze , ſei es nach Baden , ſei
es nach einem anderen deutſchen Bundesſtaat , hat der Ein⸗
führende eine amtlich beglaubigte Abſchrift des polizeilichen
Erlaubnißſcheines der Zollbehörde einzuhändigen .

§ 3. ( übergangsbeſtimmung . )
§ 4 . über die durch § 3 des Geſetzes innerhalb 14 Tagen

gegen die verſagende Verfügung des Bezirksamtes zugelaſſene
85
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Beſchwerde , welche bei letzterem anz zuzeigen und zu begründen
iſt , entſcheidet das Miniſterium des Innern .

§ 4a . Der Vertrieb von Sprengſtoffen darf nur an

ſolche Perſonen erfolgen , 7
im Beſitze einer Genehmigung

im Sinne des § 1 Abſatz 1 des Reichsgefetzes vom 9. Juni
1884 ſind Inde ſich über dieſen Beſitz dem Inhaber des

Sprengſtofflagers gegenüber
§ 5. Wer ſich mit der Herſtellung oder dem Vertriebe

von Sprengſtoffen befaßt , hat vom 11 . September d. J . an

für jedes Sprengſtofflager ein Regiſter nach anliegendem
Formular ' ) zu führen , welches am letzten Tage iedes Monats

abzufchließen iſt und eine Abſchrift jedes mit diefer n Abſchluß
verſehenen Monatsregiſters 3 Bezirksamt , in deſſen Bezirk
das Sprengſtofflager ſich befindet , .

§ 6. Auf Sprengſtoffe , welche , wie Schieß pulver, vor⸗

zugeweiſe als Schießmittel gebraucht werden , 8 owie auf die

in §S 1 Abſatz 4 des Reichsgeſetzes vom 9.
mni

1884 be⸗

leichneten Sprengſtoffe findet gegenwärtige Verordnung keine

Anwendung .

Das Formular iſt durch Verordnung vom 17. Juni 1887
(Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 128 ) erweitert worden .

Formular.
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4 . Verordnung des Miniſteriums des Innern und

des Handels vom 6 . November 1879 , den Verkehr
mit exploſiven Stoffen betreffend .

( Geſ . ⸗ u. V. ⸗O. ⸗Bl . S . 8831. )

gly
Auf Grund des § 367 Nr . 5 des Strafgeſetzbuches für plo

das deutſche Reich und des Artikel 3 VI . a . des badiſchen
Einführungsgeſetzes zum Reichsſtrafgeſetzbuch vom 23 . De⸗

zember 1871 wird hinſichtlich des Verkehrs mit exploſiven
Stoffen mit Rückſicht auf die von dem Bundesrath hierüber Pr.
vereinbarten Beſtimmungen und unter Aufhebung der Ver⸗

ordnung vom 30 . Juni 1865 , „die Verhütung von Gefähr⸗ ei
dungen durch Schießpulver und andere explodirende Stoffe We
betr . “, ſowie der Verordnung vom 8. Oktober 1866 , die Ver⸗

*

hütung von Gefährdungen durch Sprengöl ( Nitroglycerin ) A

betr . “, verordnet , was folgt :

Sa

§ 1. Die exploſiven Stoffe , auf welche ſich die nach⸗ R
ſtehenden Beſtimmungen beziehen , ſind : Far0

Schieß⸗ und Sprengpulver ; büe

Nitroglycerin ( Sprengöl ) und Nitroglycerin enthaltende unt

Präparate , insbeſondere Dynamit lein nicht abtropfbares nack

Gemiſch von Nitroglycerin mit pulverförmigen , an ſich
nicht exploſiven Stoffen ) ; Toꝛ

Nitrocelluloſe , insbeſondere Schießbaumwolle ; nich

exploſive Gemiſche , welche chlorſaure und pikrinſaure Salze ode

enthalten ;
Knallqueckfilber , Knallſilber und die damit dargeſtellten von

Präparate .
Kor

Unter den exploſiven Stoffen im Sinne dieſer Verord⸗
85 5 8

nung ſind außerdem inbegriffen :

Pulvermunition , Feuerwerkskörper und Zündungen mit Ma

Ausnahme der in der Armee und Marine vorgeſchrie⸗
benen nicht ſprengkräftigen Zündungen . nen

Letztere, ſowie Zündhütchen , Zündſpiegel und Metall⸗ reit
patronen unterliegen den Vorſchriften dieſer Verordnung nicht . ſind
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1. Cransport exploſiver Stoffe .

Allgemeine Beſtimmungen .
§ 2. Von der Verſendung ſind ausgeſchloſſen :
Nitroglycerin als ſolches , abtropfbare Gemiſche von Nitro⸗

glycerin , ſowie Gemiſche von Nitroglycerin mit an ſich ex —
ploſiven Stoffen , als nitriter Celluloſe , Pulverſätzen ꝛc. ;

exploſive Gemiſche , welche chlorſaure und pikrinſaure
Salze enthalten ;

Knallqueckſilber , Knallſilber und die damit dargeſtellten
Präparate .

Jedoch find alle zur Verſendung auf der Eiſenbahn je —
weils zugelaſſenen Stoffe auch zur Verſendung auf Land - und

Waſſerwegen zugelaſſen .

A. Verſendung exploſiver Stoffe auf Landwegen .
§ 3. Der Transport exploſiver Stoffe auf Fuhrwerken ,

welche gleichzeitig zur Perſonenbeförderung dienen , iſt verboten .
Eine Ausnahme findet nur ſtatt , wenn in ſehr dringenden
Fällen die zur Beſeitigung von Eisſtopfungen nöthigen Spreng⸗
büchſen und das zur Füllung der letzteren erforderliche Pulver
unter Begleitung zuverläſſiger Perſonen in kürzeſter Friſt
nach dem Beſtimmungsort geſchafft werden ſollen .

§ 4. Exploſive Stoffe ſind in hölzernen Kiſten oder

Tonnen , deren Fugen ſo gedichtet ſind , daß ein Ausſtreuen
nicht ſtattfinden kann , und welche nicht mit eiſernen Reifen
oder Bändern verſehen ſind , feſt zu verpacken .

Pulver kann in metallene Behälter ( ausgeſchloſſen ſolche
von Eiſen ) verpackt werden .

Vor der Verpackung in Tonnen oder Kiſten muß loſes
Kornpulver in leinene , Mehlpulver in lederne Säcke geſchüttet
werden .

Dynamit darf nur in Patronen , nicht auch in loſer
Maſſe verſendet werden .

Dynamitpatronen und Schießbaumwollpatronen ( Patro⸗
nen , welche aus gepreßter , gemahlener Schießbaumwolle be⸗
reitet und mit einem Überzug von Paraffin verſehen ſind ) ,
ſind durch eine Umhüllung von Papier in Pakete zu vereinigen .



136 Der Verkehr mit Explofivpſtoffen .

Dynamit⸗ und Schießbaumwollpatronen , Schießbaumwolle ,
ſowie andere Nitrocelluloſe dürfen weder mit Zündungen ver⸗
ſehen , noch mit ſolchen in dieſelben Behälter verpackt werden .

Schießbaumwolle , ſowie andere Nitrocelluloſe muß bis
zu mindeſtens 20 Prozent Waſſergehalt angefeuchtet in waſſer⸗
dichte Behälter beſonders feſtgepackt ſein , ſo daß eine Reibung
des Inhaltes nicht ſtattfinden kann .

5

Die zur Verpackung exploſiver Stoffe dienenden Behälter
müſſen je nach ihrem Inhalte mit der Aufſchrift : Pulver ,
Pulvermunition , Feuerwerkskörper , Zündungen , Dynamit ,
Schießbaumwolle verſehen , Behälter , welche Dynamit enthalten ,
außerdem mit der Firma oder der Marke der Fabrik , aus
welcher das Dynamit herrührt , bezeichnet ſein .

Das Bruttogewicht der Schießbaumwolle enthaltenden
Behälter darf 85 Kilogramm , das Bruttogewicht der Pulver
Pulvermunition , Feuerwerkskörper oder Zündungen enthal —
tenden Behälter 75 Kilogramm , das Bruttogewicht der Dy⸗
namitpatronen enthaltenden Behälter 35 Kilogramm nicht
überſteigen .

Die für den Eiſenbahnverkehr jeweilig vorgeſchriebene
Verpackung genügt auch für den Transport auf Land - und

Waſſerwegen .
§. 5. Bei dem Verpacken und dem Verladen darf Feuer

oder offenes Licht nicht gehalten , Tabak nicht geraucht werden .

Das Verladen , insbeſondere von Dynamit , hat unter

ſorgfältiger Vermeidung von Erſchütterungen zu erfolgen .
Die betreffenden Behälter dürfen deshalb nie gerollt oder ab⸗

geworfen werden .

Soll das Verladen ausnahmsweiſe an einer anderer
Stelle , als vor der Fabrik oder dem Lagerraume oder inner⸗
halb derſelben geſchehen , ſo iſt hierzu die Genehmigung der

Ortspolizeibehörde einzuholen und deren Weiſungen nachzu⸗
kommen .

§ 6. Die Behälter müſſen auf dem Fuhrwerke ſo feſt
verpackt werden , daß ſie gegen Scheuern , Rütteln , Stoßen ,
Umkanten und Herabfallen aus den oberen Lagen geſichert

ſind ; insbeſondere dürfen Tonnen nicht aufrecht geſtellt wer⸗
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den, müſſen vielmehr gelegt und durch Holzunterlagen unter
Haar⸗ oder Strohdecken gegen jede rollende Bewegung ge⸗
ſichert werden .

§ 7. Exploſive Stoffe dürfen nicht mit Zündhütchen,
Zündpräparaten oder ſonſtigen , leicht entzündlichen Gegen⸗
ſtänden zuſammen verladen werden .

Es iſt unterſagt , Dynamit oder Schießbaumwolle mit
Pulver , Pulvermunition , Feuerwerkskörpern oder Zündungen
zuſammen zu verladen .

§ 8. Wird loſes Pulver in Mengen von nicht mehr als
15 Kilogramm Bruttogewicht , oder werden andere exploſive
Stoffe in Mengen von nicht mehr als 35 Kilogramm Brutto⸗
gewicht verſendet , ſo finden auf dergleichen Transporte außer
der Vorſchrift des §S 3 nur die von der Verpackung und von
der Bezeichnung der Behälter handelnden Vorſchriften dieſes
Abſchnittes Anwendung .

§ 9. Zur Beförderung von exploſiven Stoffen dienende
Fuhrwerke müſſen , wenn ſie unbedeckt ſind , mit einem Plan⸗
tuche überſpannt werden .

Sie müſſen als Warnungszeichen eine von Weitem er⸗
kennbare ſchwarze Fahne mit einem weißen P tragen .

Zum Sperren der Räder dürfen nur hölzerne Radſchuhe
angewendet werden ; bei Eisbahn iſt eine eiſerne Sperrvor⸗
richtung (Krätzer ) geſtattet , welche aber ganz vom Radſchuh
bedeckt ſein muß .

§ 10 . Wer exploſive Stoffe in Mengen von mehr als
35 Kilogramm Bruttogewicht verſendet , muß der Ortspolizei⸗
behörde des Abſendeorks davon unter Angabe des Transport⸗
weges Anzeige machen und den Frachtſchein derſelben zur
Viſirung vorlegen .

§ 11 . Auf Fuhrwerken , welche exploſive Stoffe führen ,
darf Feuer oder offenes Licht nicht gehalten , Tabake nicht
geraucht werden . Auch in der Nähe der Fuhrwerke iſt das
Anzünden von Feuer oder Licht , ſowie das Tabakrauchen
verboten .

§ 12 . Fuhrwerke , welche exploſive Stoffe führen , dürfen
nur im Schritt fahren und dürfen von anderen Fuhrwerken I ,
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ſowie von Reitern nur im Schritt paſſirt werden . Beſtehtein Transport aus mehreren Fuhrwerken , ſo müſſen dieſelbenwährend der Fahrt eine Entfernung von mindeſtens 50 Meter
unter einander einhalten .

§ 13 . Fuhrwerke , welche exploſive Stoffe führen , dürfen,während ſie halten , niemals ohne Bewachung bleiben .
Von Werkſtätten , Wohnhäuſern und öffentlichen Gebäu⸗den muß die Halteſtelle bei Schießpulper mindeſtens 150 Meter ,bei Dynamit mindeſtens 400 Meter entfernt liegen .
Bei einem Aufenthalt von mehr als einer halben Stundein der Nähe von Ortſchaften iſt überdies der Orts⸗-Polizei⸗behörde rechtzeitig Anzeige zu machen , welche die ihr erfor⸗derlich erſcheinenden Vorſichtsmaßregeln zu treffen hat .
§ 14 . Fuhrwerke mit exploſiven Stoffen müſſen von

Eiſenbahnzügen oder geheizten Lokomotiven mindeſtens 300Meter entfernt bleiben . Sind Wegſtrecken zu paſſiren , aufwelchen wegen der gleichlaufenden Richtung der Eiſenbahnund des Weges oder wegen der Frequenz der Bahn obigerVorſchrift nicht genügt werden kann , ſo iſt der Eiſenbahn⸗Betriebsbehörde ( Bahnamt ) , welcher die unmittelbare Betriebs⸗
leitung der betreffenden Strecke obliegt , von dem beabſichtigtenTransporte rechtzeitig Anzeige zu machen , und hat dieſedann die zur Beſeitigung von Gefahr geeigneten Anordnungen
zu treffen .

Die der Eiſenbahnbetriebsbehörde zu machende Anzeigehat die genaue Bezeichnung des Transports , der Zeit , in
welcher derſelbe ſtattfinden ſoll , ſowie der von demſelben zu⸗rückzulegenden Wegſtrecke unter beſonderer Vermerkung der⸗
jenigen Theile dieſer Wegſtrecke zu enthalten , wo die Fuhr⸗werke nicht mindeſtens 300 Meter vom Eiſenbahnplanum ent⸗
fernt gehalten werden können . Sind hievon mehrere Bahn⸗amtsbezirke berührt , ſo iſt die Anzeige an das zunächſt in
Betracht kommende Bahnamt zu richten .

§ 15 . Der Transport durch zuſammenhängend gebauteOrtſchaften iſt nur geſtattet , wenn dieſe Orte nicht auf fürFrachtfuhrwerk paſſirbaren Wegen umfahren werden können .
Iſt die Durchfahrt unvermeidlich , ſo iſt von der bevorſtehen⸗
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den Ankunft des Transportes der mit der Wahrnehmungder Ortspolizei betrauten Behörde zeitig Anzeige zu machen ,und ſind deren Beſtimmungen zu erwarten . Die Behörde
hat den zu nehmenden Straßenzug zu beſtimmen , denſelbenvon anderen Fahrzeugen möglichſt frei zu halten und Sorge
zu tragen , daß die Durchfahrt ohne unnöthigen Aufenthaltund mit Vermeidung beſonderer Gefahren erfolgt .

§ 16 . Das Abladen hat den Vorſchriften des § 5 ent⸗
ſprechend zu erfolgen .
B. Verſendung exploſiver Stoffe auf Schiffen

und Fähren . )
§ 17 . Auf Dampfſchiffen , welche Perſonen befördern ,

dürfen exploſive Stoffe nicht transportirt , an Schießpulveroder Feuerwerkskörpern jedoch darf ſo viel mitgeführt werden ,als zur Abgabe von Signalen nothwendig iſt .
Die in § 3 enthaltene Ausnahmebeſtimmung findet auchhier Anwendung .
§ 18 . Die 88 4, 5 ( Abſatz 1 und 2) , 10 und 16 fin⸗den auch bei Verſendung von exploſiven Stoffen auf Schiffenund Fähren Anwendung .
Die zu Paketen vereinigten Dynamitpatronen ſind außer⸗dem mit einer das Eindringen von Waſſer oder Feuchtigkeit

verhindernden Umhüllung , z. B . mit Gummilöſung verklebten
Gummibeuteln zu verfehen .

Das Ein⸗ und Ausladen darf nur an einer von der
Ortspolizeibehörde dazu angewieſenen Stelle , welche möglichſtweit von bewohnten Gebäuden entfernt ſein muß , erfolgen .

) Wegen des Transports von explodirenden Stoffen auf demBodenſee , Unterſee und dem Rhein von Konſtanz bis Schaffhauſenvergl . Artikel 14 des Bregenzer und Artikel 10 des St . Galler Ver⸗
trags ( Regierungsblatt 1868 Seite 220 und 240 ) , auf dem Rheinvon Baſel an abwärts die Bekanntmachung des Handelsminiſteriumsdom 1. März 1880 (Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 30) , abge⸗ändert durch Bekanntmachung vom 21 . Februar 1887 ( Geſetz⸗ undVerordnungsblatt Seite 67) , auf dem Neckar § § 37 und 39 der
Neckarpolizeiordnung ( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1884 Seite 153).Die Bemerkung zu 8 32 der Verordnung iſt auch auf dieſe Vor⸗ſchriften anwendbar .
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Für das Ein⸗ und Ausladen in einem Hafen hat die Hafen⸗
aufſichtsbehörde die Ladeſtelle anzuweiſen .

Die Ladeſtelle darf dem Publikum nicht zugänglich ſein
und iſt , wenn ausnahmsweiſe das Ein - oder Ausladen bei

Dunkelheit ſtattfindet , mit feſt - und hochſtehenden Laternen

zu erleuchten .
Die mit exploſiven Stoffen gefüllten Behälter dürfen

nicht eher auf die Ladeſtelle gebracht oder daſelbſt zugelaſſen
werden , bis die Verladung beginnen ſoll .

§ 19 . Die exploſiven Stoffe müſſen auf demSchiffe in
einem abgeſchloſſenen Raume , welcher bei Dampfſchiffen mög⸗
lichſt weit von dem Keſſelraum entfernt ſein muß , unter Deck

feſt verſtaut verladen werden . Bei Verladung in offenen Booten

müſſen letztere mit einem Plantuche überſpannt werden .

Weder in dieſem , noch in den unmittelbar daranſtoßen⸗
den Räumen dürfen Zündhütchen und Zündſchnüre verpackt
ſein . Leicht entzündliche Stoffe find mit Ausnahme der zum
Betriebe der Dampfkeſſel oder der Küchen dienenden Brenn⸗
materialien von der gleichzeitigen Beförderung überhaupt aus⸗

geſchloſſen . Brennmaterialien dürfen nur in feuerſicheren und

leicht unter Waſſer zu ſetzenden beſonderen Räumen aufbe⸗
wahrt werden

Das Schiff muß mit einer von Weitem erkennbaren ſtets
ausgeſpannt gehaltenen ſchwarzen Flagge mit weißem P.

verſehen werden .

Die Vorſchrift des §S 1 findet auf dem Transport zu
Schiffe ſinngemäße Anwendung .

§ 20 . Im übrigen iſt beim Transport exploſiver Stoffe
auf Schiffen Folgendes zu beobachten :

a . Sind zuſammenhängend gebaute Ortſchaften zu berühren ,
ſo iſt wie bei dem Landtransporte zu verfahren . Die

Durchfahrt iſt von der Behörde nur zu geſtatten , nach⸗
dem die Paſſage frei gemacht , und die Anordnung ge⸗
troffen iſt , daß Brücken ꝛc. ꝛc. ohne Aufenthalt paſſirt
werden können . In größeren Städten und bei beengten
Waſſerſtraßen iſt die Behörde befugt , die Durchfahrt
ganz zu unterſagen .
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Sind Schiffbrücken oder Schleuſen zu paſſiren , ſo iſt
dem Brücken⸗ oder Schleuſenwärter von der bevorſtehen⸗
den Ankunft des Fahrzeugs und ſeiner ungefähren Größe
zeitig Anzeige zu machen .

c. In Betreff des Paſſirens von Eiſenbahnbrücken iſt , wie

im § 14 vorgeſchrieben , zu verfahren .
d. Das Anlegen darf nur an Orten geſchehen, welche dem

Publikum nicht zugänglich ſind .

Die Ortspolizeibehörde iſt ſtets vorher in Kenntniß zu

ſetzen und hat Vorſchriften über Ort , Zeit und Vorſichtsmaß⸗
regeln im Einzelnen zu geben .

Soll das Anlegen in einem Hafen geſchehen, ſo iſt die

Hafenaufſichtsbehörde vorher in Kenntniß zu ſetzen, und von

dieſer das Erforderliche anzuordnen .

§ 21 . Fähren , welche Fuhrwerke mit exploſiven Stoffen

überſetzen , dürfen nicht gleichzeitig andere Fuhrwerke oder

Perfonen befördern .

C. Verſendung exploſiver Stoffe auf Eiſen⸗
bahnen .

§ 22 . Die Verſendung exploſiver Stoffe auf Eiſenbahnen
iſt durch beſondere Beſtimmungen geregelt .

SÆ

2. Handel mit exploſtven Stoffen . “ )

§ 23 . Wer exploſive Stoffe feilzuhalten beabfichtigt ,
muß davon dem Bezirksamte Anzeige machen , welches je nach

Umſtänden die im Intereſſe der öffentlichen Sicherheit erfor —

derlichen Bedingungen feſtzuſetzen und deren Erfüllung zu

überwachen hat .
§ 24 . Die Abgabe von exploſiven Stoffen an Perſonen

unter 16 Jahren iſt verboten .

§ 25 . Pulver , Pulvermunition , Feuerwerkskörper und

Zündungen in Quantitäten von mehr als 1 Kilogramm , ſo⸗
wie alle ſonſtigen exploſiven Stoffe in jeder Quantität dürfen

9) Die 88 23 —26 ſind durch die § s 1 —4 des Reichsgeſetzes
gegen den verbrecheriſchen Gebrauch von Sprengſtoffen und die Ba⸗
diſche Vollzugsverordnung hiezu ( ſiehe Seite 128 und 130 ) weſent⸗

lich modifizirt .



142 Der Verkehr mit Exploſivſtoffen .

nur an ſolche Perſonen abgegeben werden , von welchen ein
Mißbrauch nicht zu beſorgen iſt , und welche in dieſer Hin —
ſicht dem Verkäufer vollkommen bekannt ſind . Wofern letz⸗
teres nicht der Fall iſt , hat ſich der Käufer durch ein Zeug⸗
niß der Ortspolizeibehörde auszuweiſen , daß der Abgabe kein
Hinderniß im Wege ſteht . Dieſes Zeugniß iſt bei der Ab⸗

gabe von Dynamit , Schießbaumwolle und der in § 2 be⸗
zeichneten Stoffe in jedem Falle erforderlich .

Die Ortspolizeibehörde hat ſich vor Ertheilung des Zeug⸗
niſſes über die Art der beabſichtigten Verwendung und den
etwa beabſichtigten Aufbewahrungsort zu erkundigen und ge⸗
eigneten Falls die entſprechenden Maßnahmen zu treffen .

An jeder Dynamitpatrone muß die Bezeichnung „ Dynamit “
und die Firma der Fabrik deutlich angebracht ſein .

§ 26 . Wer ſich mit der Anfertigung oder dem Verkauf
von exploſiven Stoffen befaßt , iſt verpflichtet , über alle Käufe
und Verkäufe von Pulver , Pulvermunition , Feuerwerkskörpern
und Zündungen in Quantitäten von mehr als 1 Kilogramm ,
ſowie über alle Käufe und Verkäufe ſonſtiger exploſiver Stoffe
ein Buch zu führen , welches über die Namen und die Legiti⸗
mation der Abnehmer , den Zeitpunkt der Abgabe und die
abgegebenen Quantitäten Aufſchluß gibt .

Dieſes Buch , ſowie die nach § 25 erforderlichen Zeug⸗
niſſe ſind der Polizeibehörde auf Verlangen jeder Zeit zur
Einſicht offen zu legen .

3. Tagrrung exploſiver Stoffe .

A . Pulver , Pulvermunition , Feuerwerkskörper
und Zündungen .

§ 27 . Wer mit Pulver , Pulvermunition , Feuerwerks⸗
körpern und Zündungen Handel treibt , darf

I . im Kaufladen nicht mehr als ein Kilogramm ,
2. im Hauſe außerdem nicht mehr als 5 Kilogramm vor⸗

räthig halten .
Auf Nachweis eines beſonderen Bedürfniſſes kann die

Erhöhung des Vorraths unter 2. zeitweilig bis auf 10 Kilo⸗
gramm vom Bezirksamt geſtattet werden .
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Die Aufbewahrung desſelben darf nur in einem auf dem

Dachboden ( Speicher ) belegenen , mit keinem Schornſteinrohre
in Verbindung ſtehenden abgeſonderten Raume , der beſtändig
unter Verſchluß zu halten iſt und mit Licht nicht betreten wer⸗
den darf , erfolgen . Die Behältniſſe müſſen den Beſtimmungen
in § 4 Abſatz 1 und 2 entſprechen und bedeckt ſein .

§ 28 . Perſonen , welche nicht unter die Beſtimmung des

§ 27 fallen , bedürfen behufs der Aufbewahrung von mehr
als 1 Kilogramm der bezirksamtlichen Erlaubniß .

§ 29 . Größere als die im §S 27 bezeichneten Mengen
ſind außerhalb der Ortſchaften in beſonderen Magazinen auf⸗

zubewahren , von deren Sicherheit das Bezirksamt und , ſo —
weit es ſich um militäriſche Magazine handelt , das Bezirks⸗
amt in Gemeinſchaft mit der Militärbehörde ſich überzeugt
hat . Dieſe Magazine ſind vor dem Beginne des Gebrauches
zu dem bezeichneten Zwecke beim Bezirksamt anzumelden .

Es kann angeordnet werden , daß die Schlüſſel zu dem

Magazine in den Händen der Behörden bleiben .

Auf Kriegspulvermagazine in Feſtungen finden vor⸗

ſtehende Beſtimmungen keine Anwendung .
§ 30 . Die Aufbewahrung an der Herſtellungsſtätte ,

ſowie an der Verbrauchsſtätte unterliegt den im § 31 ge⸗
gebenen Vorſchriften .

B. Andere Sprengſtoffe .

§ 31 . Die in § 2 aufgeführten exploſiven Stoffe dürfen
nur an der Herſtellungsſtätte , Dynamit und Nitrocelluloſe
außer an der Herſtellungsſtätte nur an denjenigen Orten ,
wo dieſe Stoffe behufs eines gewerblichen Betriebes zur un⸗
mittelbaren Verwendung gelangen oder in beſonderen Ma⸗

gazinen aufbewahrt werden .

Für die Aufbewahrung an der Herſtellungsſtätte ſind
die bei Ertheilung der Konzeſſion — § 16 der Gewerbeordnung
vom 21 . Juni 18691 ) —vorgeſchriebenen Bedingungen , in

Ermangelung ſolcher Vorſchriften die Weiſungen des Bezirks⸗
amts zu beachten .

) Siehe Seite 71.
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Die Niederlagen an der Verbrauchsſtätte , ſowie die be⸗
ſonderen Magazine bedürfen der bezirksamtlichen Genehmig —
ung und ſind nach den von dem Bezirksamte zu ertheilenden
Vorſchriften einzurichten .

Bei den Niederlagen der Militärverwaltung konkurrirt
in derſelben Weiſe wie bei ihren Pulvermagazinen die Mi —
litärbehörde (§S 29 ) .

Es kann angeordnet werden , daß die Schlüſſel zu den
Magazinen in den Händen der Behörde bleiben .

4. Strafbeſtimmungen .
§ 32 . Zuwiderhandlungen gegen vorſtehende Vorſchriften

werden nach § 367 Nr . 5 des Strafgeſetzbuchs für das
Deutſche Reich beſtraft . ))

5. Schlußbeſtimmungen .
§ 33 . Die Vorſchriften über militäriſche , von Militär⸗

perſonen begleitete Transporte exploſiver Stoffe , ſowie die
internationalen Verabredungen über den Verkehr mit Spreng⸗
ſtoffen bleiben unberührt .

5 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 18 . November 1885 , die Verhütung der Ge⸗

fährdung militäriſcher Pulvertransporte betr .
( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 376. )

Wagenführer , Schiffsführer , Reiter und andere Perſonen
haben den an ſie von den Begleitkommandos militäriſcher
Pulvertransporte behufs Verhütung der Gefährdung der
Transporte gerichteten Aufforderungen zu Handlungen oder
Unterlaſſungen — insbeſondere zu langſamem Vorbeipaſſieren ,
zum Ausweichen , zum Unterlaſſen von Tabakrauchen , zum
Auslöſchen von Feuer — ungeſäumt Folge zu leiſten .

Zuwiderhandlungen werden — unbeſchadet des nöthigen⸗

) Inſoweit jedoch Sprengſtoffe , auf welche 8 1 Abſatz 1 des
ſogenannten Dynamitgeſetzes ( Seite 128 ) Anwendung findet , in Frageſtehen , tritt bei Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung nichtdie Strafe des 5 367 Ziffer 5, ſondern die erheblich höhere des 8 9
genannten Geſetzes ein .
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falls von den Begleitkommandos zur Anwendung zu bringen⸗
den unmittelbaren Zwanges — nach §S 367 Ziffer 5 des

Reichsſtrafgeſetzbuches beſtraft .

6 . Polizeiſtrafgeſetzbuch .
§ 105 . Einer Geldſtrafe bis zu 100 Mark unterliegt ,

wer ohne polizeiliche Bewilligung eine Schießſtätte errichtet
oder den bei der Bewilligung von der Polizeibehörde ertheilten
Anordnungen zuwiderhandelt . ! )

§ 107 . Wer ohne Beobachtung der erforderlichen Vor⸗
ſichtsmaßregeln mit Gefahr für Perſonen oder fremdes Eigen⸗

thum Sprengungen durch explodirende Stoffe vornimmt , wird
an Geld bis zu 100 Mark beſtraft .

7. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 19 . Dezember 1887 , die Vornahme von

Sprengungen betr .

(Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 445. )
Auf Grund des 8§ 367 Ziffer 5 des Reichsſtrafgeſetz⸗

buches und des § 107 des Polizeiſtrafgeſetzbuches wird ver⸗
ordnet , was folgt :

§ 1. Bei der Vornahme von Sprengungen iſt Folgendes
zu beachten :

a. Die Benützung reinen Sprengöls , der Schießbaumwolle ,
verdorbener oder gefrorener Sprengſtoffe zum Sprengen
iſt unterſagt .

Das Sprengen mit loſem Sprengpulver iſt nur da
geſtattet , wo das Bohrloch derartig beſchaffen iſt , daß
ein Verlaufen des Pulvers ausgeſchloſſen iſt .

) Die Erlaubniß zur Errichtung von Schießſtätten , unter
welchen bleibende Vorrichtungen zum Abhalten von Scheibenſchießen
zu verſtehen find , ertheilt das Bezirksamt . § 4 d der Verordnungvom 20 . September 1864 . Die Scheibenſchießen ſelbſt find nicht an
eine beſondere Bewilligung gebunden , ſofern nicht wegen der Nähe

bewohnter Orte §367 Ziffer 8 des Reichsſtrafgeſetzbuches ( Seite 117 )
in Anwendung kommt .

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 10
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b. Das Schießen mit Sprengſtoffen ohne Patronen iſt
unterſagt , unbeſchadet der Beſtimmungen unter a . Abſatz

aind 2

Zu den Sprengpulverpatronen darf nur geleimtes
Papier verwendet werden .

C. Die Anſchaffung der zur Sprengarbeit benöthigten Spreng⸗
ſtoffe darf nur durch den Unternehmer und deſſen Be⸗
auftragten geſchehen. ( Zum Beſitze von Sprengſtoffen —
mit Ausnahme der aus Salpeter , Schwefel und Kohle
hergeſtellten Pulverſorten ( Bekanntmachung vom 27 .
März 1885 , Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 204 )—iſt nach § 1 des Reichsgeſetzes vom 9. Juni 1884
Reichsgeſetzblatt Seite 61 ) und § 1 der Vollzugsver⸗
ordnung hiezu vom 1. September 1884 (Geſetz- und
Verordnungsblatt Seite 398 ) die Genehmigung des Be⸗
zirksamts erforderlich . )

Desgleichen darf die Verausgabung der Sprengſtoffe
nur durch den Unternehmer oder deſſen Beauftragten er⸗
folgen . Nur von dieſen darf der Arbeiter Sprengſtoffe 8
in Empfang nehmen , und nur nach ihrer Anweiſung darf
er ſie verwenden . Die nicht verwendeten Sprengſtoffe
muß der Arbeiter vor Verlaſſen der Arbeit dem Unter⸗
nehmer oder deſſen Beauftragten an dem zur Aufbe⸗ 1
wahrung beſtimmten Orte abgeben .

Loſes Pulver muß in feuerſicheren , mit feſtem Ver⸗
ſchluſſe verſehenen Behältern verwahrt zur Verwendungs⸗
ſtelle gebracht werden .

d. Als Beſatzmittel dürfen nur weiche Materialien , welche
keinen Funken reißen , verwendet , und es dürfen dieſe
Mittel ebenſo wie die Patronen nur mittelſt hölzerner
oder kupferner Dämmer (Ladeſtöcke ) in die Bohrlöcher
gebracht werden .

Die Verwendung eiſerner Nadeln bei dem Beſetzen
iſt verboten .

e. Zündpatronen ſind loſe aufzulegen und niemals zu
drücken .

Bei Anwendung von Sprengölpräparaten darf das
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Fertigſtellen der Bohrlöcher zum Anzünden durch Ein⸗
führung der Schlagpatronen und das Anzünden der
Schüſſe ſelbſt nur durch in der Sprengarbeit erfahrene
und zuverläffige Arbeiter erfolgen .

In mit Dynamitpatronen gefüllte Bohrlöcher darf
der Ladeſtock nicht eingeſtoßen , ſondern nur vorſichtig
eingedrückt werden .

Die Patronen dürfen erſt unmittelbar vor ihrer Ver⸗
wendung mit dem Zündhütchen oder der Zündſchnur
verſehen werden . Das Zünden der Schüſſe darf nur
mittelſt Zündungen erfolgen , die ſo eingerichtet ſind ,
daß den dabei beſchäftigten Arbeitern genügend Zeit
bleibt , einen geſchützten Ort aufzuſuchen .

Zündruthen aus Holz mit Pulver getränkt dürfen nicht
verwendet werden .

Zündſchnüre ſind vor der Verwendung auf den un⸗
unterbrochenen Zufammenhang zu unterſuchen .

Die Schüſſe ſind vor dem Abbrennen , wo dies möglich
und nothwendig iſt , ſo mit geflochtenen Hürden , Fa⸗
ſchinen und dergleichen zu decken , daß die Sprengſtücke
nicht in gefahrbringender Weiſe umherfliegen können .
Das Anzünden der Schüſſe darf erſt geſchehen, nachdem
ein dreimaliges Warnungszeichen vermittelſt eines Sig⸗
nalhornes , einer Glocke oder eines lauten Zurufes ge⸗
geben worden iſt .

Bei dem erſten Zeichen haben ſich die Arbeiter min⸗
deſtens 50 Meter weit von der Sprengſtelle zu entfernen ,
beziehungsweiſe ſich in den dazu beſonders vorgeſehenen
Schutzraum zu begeben ; ſie müſſen dort bleiben , bis
nach erfolgter Sprengung wiederum ein Zeichen gegeben
worden iſt . Hat ein Schuß verſagt , ſo darf das Zeichen
zum Verlaſſen der geſchützten Stellung erſt gegeben wer⸗
den , nachdem ſeit dem Anzünden des letzten Schuſſes
wenigſtens 10 Minuten verfloſſen ſind .

Das Ausbohren von Schüſſen , welche verſagt haben , iſt
verboten .

10⁷
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Bei den mit Sprengölpräparaten beſetzten Bohrlöchern
iſt das Tieferbohren etwa ſtehen gebliebener Pfeifen
( Bohrlöcherreſte ) verboten .

k . Bei dem Transport der Sprengmittel in die Aufbe⸗
wahrungs⸗ und Ausgaberäume , beim Fertigen und Um⸗
arbeiten der Patronen , beim Beſetzen und Abbrennen
der Schüſſe iſt das Tabakrauchen verboten .

Sprengölpräparate dürfen niemals an die Flamme
des Lichts oder in die Nähe von offenem Feuer , von

Ofen , Herden , Dampfkeſſeln ꝛc. , überhaupt an Orte

gebracht werden , wo die Temparatur über 300 R . ſteigen Nä
kann .

en
1. Die Umarbeitung der Sprengpatronen und das Aufthauen 1

gefrorener Sprengſtoffe darf nur unter beſonderer Leitung
und Aufſicht des Unternehmers oder ſeines hierzu Be⸗ ent .
auftragten in geſondert gelegenen Räumen in ange⸗ bei
meſſener Entfernung von Gebäuden geſchehen. wer

Das Aufthauen gefrorener Sprengſtoffe darf nur in Bet
trockenen Behältern erfolgen , welche von Außen durch
lauwarmes Waſſer erwärmt werden . Dabei iſt genau
darauf zu achten , daß das Waſſer nicht mit den Pa⸗ 5
tronen oder mit Sprengſtofftheilen in Berührung kommt .

gewSprengölpräparate , die ſich zu zerſetzen beginnen , was

durch ſtechenden Geruch und bei weiterem Fortſchreiten
auch durch Entwickelung rothbrauner Dämpfe erkennbar .

iſt , müſſen aus dem Aufbewahrungsraum ſofort entfernt
und Stück für Stück nach Wegnahme der Hülſe unter

bbeſonderer Aufſicht in offenem Feuer verbrannt werden .
Zum Offnen der Kiſten und Fäſſer , welche Spreng⸗

ſtoffe enthalten , dürfen keine eiſerne oder ſtählerne , ſon⸗
dern nur hölzerne , kupferne oder bronzene Geräthſchaften
benützt werden .

m. Die Aufbewahrung der Sprengſtoffe hat ſtets unter gutem
Verſchluß ſtattzufinden .

Die gleichzeitige Lagerung verſchiedenartiger Spreng⸗
ſtoffe in einem Aufbewahrungsraume iſt unſtatthaft . 8

Zündhütchen oder ſonſtige Zündſtoffe dürfen mit den



ong⸗

den
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Sprengmitteln ebenfalls nicht in demſelben Raume auf⸗
bewahrt werden .

Aufbewahrungsräume für Sprengſtoffe dürfen nicht mit
offenem Licht betreten werden . ( Im Übrigen bleiben hin⸗
ſichtlich der Aufbewahrung und Lagerung von Spreng⸗
ſtoffen die allgemeinen Vorſchriften in § S27 ff. der Ver⸗
ordnung vom 6. November 1879 , den Verkehr mit ex⸗
ploſiven Stoffen betreffend (Geſetz = und Verordnungsblatt
Seite 831 ) , maßgebend ) .
§ 2. Die Vornahme von Sprengungen ( § 1) in der

Nähe von Ortsſtraßen oder anderen öffentlichen Wegen , öf⸗
fentlichen Plätzen , Waſſerſtraßen und Eiſenbahnen iſt min⸗
deſtens vier Tage vorher dem Bezirksamt anzuzeigen .

Dieſe Anzeige kann je nach Beſchaffenheit der Umſtände
entweder nur für den einzelnen Fall , oder , wenn Sprengungen
bei einem Baue oder Betriebe vorausſichtlich häufiger noth⸗
wendig werden , für die Dauer des betreffenden Baues oder
Betriebs gemacht werden .

§ 3. Dem Bezirksamt bleibt vorbehalten , gegebenen Falls
anzuordnen , daß außer den in § 1 bezeichneten Vorſichts⸗
maßregeln noch beſtimmte weitere Sicherheitsvorkehrungen an⸗
gewendet werden .

Es kann namentlich angeordnet werden :
a . daß Sprengungen nur während beſtimmter Tageszeiten

und in der Nähe von Eifenbahnen nur auf beſtimmte
Weiſungen und Signale hin vorgenommen werden dürfen ;

b. daß während der Vornahme von Sprengungen bis zur
Beſeitigung jeder Gefahr zu rechtzeitiger Warnung und
Anhaltung der auf den Straßen , Wegen , Plätzen , Waſſer⸗
ſtraßen und Eiſenbahnen in der Nähe der Sprengſtelle
verkehrenden Menſchen , Thiere , Fuhrwerke und Fahr⸗
zeuge an beſtimmten Stellen in angemeſſener Entfernung
von der Sprengſtelle Wachen ausgeſtellt oder ſonſtige
geeignete Warnungszeichen zur Anwendung gebracht
werden ;

0. daß bei Sprengſtellen , die höher gelegen ſind , als die
durch Sprengungen gefährdeten Straßen , Vege , Plätze ,
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Waſſerſtraßen und Eiſenbahnen oberhalb der letzteren
zum Aufhalten des abgeſprengten und herabgleitenden
Materials hinreichend hohe Fangdämme , ſeitlich Leitwerke

oder ähnliche Vorrichtungen angebracht werden .

Die getroffenen Anordnungen ſind , ſowie dies nöthig
oder angemeſſen erſcheint , rechtzeitig öffentlich bekannt zu
machen .

Derartige weitergehende Anordnungen können je nach
Erfordern auch im Wege der orts⸗ - oder bezirkspolizeilichen
Vorſchrift getroffen werden .

§ 4. Für die Einhaltung der Vorſchriften in den 88 1

und 2, ſowie für die Erfüllung der nach §S 3 Abſatz 1 bis

4 getroffenen Anordnungen iſt in erſter Reihe der Unter⸗

nehmer oder Leiter der Sprengarbeit verantwortlich . Der⸗

ſelbe iſt auch verpflichtet , dafür Sorge zu tragen , daß die

Vorſchriften und Anordnungen von den bei ihm beſchäftigten
Arbeitern befolgt werden .

Weꝛ
3
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Ill . Das Feuerlöſchweſen .
1 . Polizeiſtrafgeſetzbuch .

§ 114 . Mit Geldſtrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft
werden beſtraft :

3. diejenigen , welche ohne genügende Entſchuldigung es

unterlaſſen , bei einem in ihren Wohnungen oder andern

dazu gehörigen Gebäuden und Räumlichkeiten ausge⸗
brochenen Brand alsbald die öffentliche Hilfe anzurufen ' ) ,

4. diejenigen , welche den durch die Orts - oder Bezirkspolizei⸗
behörden erlaſſenen Feuerlöſchordnungen oder bei einem

ausgebrochenen Brand den beſonderen Anordnungen der

Löſchdirektion zuwiderhandeln ?) ,

) Von einem „ ausgebrochenen Brand “ wird man nur bei einer
erheblichen Gefahr der weiteren Verbreitung eines Feuers ſprechen
können ; als Anrufen der öffentlichen Hilfe gilt ſchon das Erheben
des üblichen Feuerlärms , ohne daß eine beſondere Anzeige bei der
Polizei erforderlich wäre .

2) Die Verpflichtung ſämmtlicher Einwohner einer Gemeinde ,
gleichviel , ob ſie Bürger derſelben ſind , oder nicht , bei öffentlichen
Gefahren und Nothſtänden Hilfe und Dienſte zu leiſten , hat , wie
ſchon im VI. Konſtitutionsedikt , ſo auch im § 360 Ziffer 10 des
Reichsſtrafgeſetzbuches einen geſetzlichen Ausdruck gefunden . Wenn
nun außerdem im § 114 Ziffer 4 die Bezirks⸗ und Ortspolizeibe⸗
hörden ermächtigt werden , beſondere Feuerlöſchordnungen zu erlaſſen ,
ſo darf nicht in Zweifel gezogen werden , daß durch ſolche Vor⸗
ſchriften die Einwohner verpflichtet werden können , nicht nur bei
einem ausgebrochenen Brande auf der Brandſtätte zu erſcheinen und
die ihnen nach Maßgabe der Löſchordnung vorgeſchriebenen Dienſt⸗
leiſtungen in den Reihen der im Voraus organiſirten Löſchmann⸗
ſchaft zu leiſten , ſondern auch den Übungen beizuwohnen , welche
nöthig ſind , um den Löſcharbeiten den gewünſchten Erfolg zu ſichern .
Auf der andern Seite können aber billiger Weiſe jedem Einzelnen
nur ſolche Leiſtungen zugemuthet werden , die eine beſondere Geſchick⸗
lichkeit nicht erfordern und von erheblichen Gefahren nicht begleitet
ſind . Für Arbeiten der bezeichneten Art muß auf freiwillige Leiſt⸗
ungen der Feuerwehrkorps gerechnet oder durch Anſtellung beſonders
hierzu verpflichteter , nöthigenfalls aus Gemeindemitteln zu bezahlen⸗
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5. diejenigen , welche der Verordnung über das Löſchver⸗
fahren bei Waldbränden oder den bei einem ausge⸗
brochenen Brand dieſer Art getroffenen beſonderen An⸗

ordnungen der Löſchdirektion zuwiderhandeln .
§ 115 . Wächter oder andere zur Beobachtung und ſo⸗

fortigen Anzeige von Brandausbrüchen dienſtlich verpflichtete
Perſonen werden , wenn ſie dieſe Pflicht vernachläſſigen , oder

gar zur Verheimlichung eines Brandes mitwirken , inſofern
nicht disziplinäre Ahndung ſtattfindet , an Geld bis zu 20

Thalern oder mit Haft bis zu 14 Tagen beſtraft .

der Arbeiter geſorgt werden . Hieraus folgt , daß in den Gemeinden ,
in welchen freiwillige Feuerwehrkorps beſtehen , die ſich gerade die
Aufgabe ſtellen , ſich den mit beſonderen Anſtrengungen und Gefah⸗
ren verbundenen und eine ſorgfältige Einſchulung erfordernden Ar⸗
beiten zu unterziehen , die übrige Einwohnerſchaft nicht genöthigt
werden kann , ſich den Abtheilungen dieſer Feuerwehren anzuſchließen ,
deren Übungen beizuwohnen und die Dienſte zu leiſten , welche von
der Feuerwehr nach ihren beſonderen , ausſchließlich für ſie ſelbſt
maßgebenden Statuten übernommen worden ſind ; für die Arbeiten ,
welche der allgemeinen Löſchmannſchaft hiernach zufallen , werden
zwei jährliche Ubungen ausreichen . Miniſterium des Innnern vom
12 . Mai 1870 Nr . 5166 .

Befreit von der Theilnahme an den Leiſtungen der Hilfsmann⸗
ſchaft find diejenigen Beamten und Angeſtellten des öffentlichen
Dienſtes , welche im Falle eines Brandausbruchs dienſtliche Funktionen
zu verrichten haben , oder welchen vermöge ihrer amtlichen Stellung
anderweite Verpflichtungen dienſtlicher Art obliegen , welche mit den
aus der Zutheilung derſelben zu der Löſch⸗ und Hilfsmannſchaft
ſich ergebenden Pflichten thatſächlich nicht vereinbar ſind . Miniſterium
des Innern vom 29 . April 1887 Nr . 1988 .

Daß die Proben der Hilfsmannſchaft an Sonn⸗ oder Feſttagen
vorgenommen werden , iſt durchaus ſtatthaft ; die Mitglieder ſind
auch an dieſen Tagen zu erſcheinen verpflichtet . ( Entſcheidung des
Oberlandesgerichts vom 15. Februar 1886 ) .

Die Feuerlöſchordnungen enthalten außerdem gewöhnlich Be⸗
ſtimmungen über die Aufbewahrung , Beſpannung der Löſchgeräth⸗
ſchaften , die Fürſorge für Waſſervorräthe , die Lärmzeichen , die ein⸗
zelnen Verrichtungen beim Löſchen eines Brandes .

Uberall , wo eine Verletzung oder Verſäumniß der hiernach den
einzelnen Einwohner oder Gemeindebedienſteten treffenden , beſonderen ,
im Voraus feſtgeſtellten Obliegenheiten vorliegt , kann , abgeſehen von
disziplinarem Einſchreiten gegen die letztgenannten Perſonen und
von den beſonderen Strafen gegen die Wächter ( § 115 ) und Kamin⸗
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Das Feuerlöſchweſen .

2 . Reichsſtrafgeſetzbuch .

§ 360 Ziff . 10 . Mit Geldſtraſe bis zu 150 Mark oder
mit Haft wird beſtraft :

Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Noth ,
von der Polizeibehörde oder deren Stellvertreter zur Hilfe
aufgefordert , keine Folge leiſtet , obgleich er der Aufforderung
ohne erhebliche eigene Gefahr genügen konnte .

§ 368 Ziffer 8 iſt Seite 118 abgedruckt .

feger ( § 113 Polizeiſtrafgeſetzbuches ) eine Beſtrafung nach § 114
Ziffer 4 eintreten .

Zur Gründung organiſirter Feuerwehrkorps und Feſtſtell⸗
ung oder Abänderung der Statuten derſelben bedarf es der Genehmig⸗
ung des Bezirksamts , da die Thätigkeit der Feuerwehren bei Brand⸗
fällen in eingreifender Weiſe die Obliegenheiten , welche ein Brandaus⸗
bruch der Polizeibehörde auferlegt , berührt , und ihre zweckentſprechende
Anordnung und Leitung in den meiſten Fällen allein den Erfolg
der zur Bekämpfung der Feuersgefahr nöthigen polizeilichen Maß⸗
regeln bedingt . Aus dem gleichen Grunde ſind die Feuerwehren
auch einer ſtändigen Uberwachung und Leitung durch das Bezirks⸗
amt unterworfen . Bei Prüfung der Statuten iſt insbeſondere darauf
zu achten , daß die Gemeindekaſſen nicht auf eine unverhältnißmäßige
Weiſe in Anſpruch genommen werden , die Organiſation des Korps
und ſeiner Thätigkeit den Anforderungen an eine raſche und wirk⸗
ſame Begegnung der Feuersgefahr entſpreche , daneben auch auf die
Regelung der Mitwirkung von Seiten der nicht bei dem Korps be⸗
theiligten Einwohner Bedacht genommen , endlich aber der Polizei⸗
behörde bei Ernennung der Befehlshaber und bei der dienſtlichen
Thätigkeit des Korps bei Brandfällen der gebührende Einfluß ge⸗

„ Miniſterium des Innern vom 22 . September 1866
5

In den Gemeinden , in welchen ſolche Feuerwehrkorps beſtehen ,
können deren Statuten neben die Löſchordnung treten , ſofern ſie die
Form ortspolizeilicher Vorſchriften erhalten , und demnach auch nach⸗
läſſige oder ungehorſame Mitglieder des Korps auf Grund dieſes
Paragraphen beſtraft werden . Sind die Statuten nicht als orts⸗
polizeiliche Vorſchriften erlaſſen , ſo ſind etwa darin vorgeſehene
Strafen als Konventionalſtrafen anzuſehen und durch Klage vor
dem Zivilgericht zu verfolgen .
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3 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 13 . Februar 1865 , über das Löſchverfahren

bei Waldbränden .

( Regierungsblatt Seite 102 . )

In Betreff des Löſchverfahrens bei Waldbränden wird

nach Anhörung der Großh . Direktion der Forſte , Berg - und

Hüttenwerke auf Grund des § 114 Ziffer 5 des Polizei⸗
ſtrafgeſetzbuches verordnet , wie folgt :

§ 1. Bei einem ausbrechenden Waldbrande haben die —

jenigen , welche ſich in deſſen Nähe befinden und denſelben
nicht ſogleich im Entſtehen zu unterdrücken in der Lage ſind ,
dem Bürgermeiſter des nächſtgelegenen Orts ſo ſchnell als

möglich Anzeige zu machen .

§ 2. Sowie der Bürgermeiſter oder deſſen Stellvertreter

die Anzeige von einem Waldbrande erhält , hat er durch
reitende Boten den Bezirksbeamten , den nächſtwohnenden
Forſtbeamten , den Bezirksförſter des Bezirks , ſowie die

Bürgermeiſter aller in einem Umkreiſe von zwei Stunden

um den Wald liegenden Gemeinden ſchleunig davon in

Kenntniß zu ſetzen.
§ 3. Aus den zu Hülfe gerufenen Gemeinden haben

ſich die betreffenden Löſchmannſchaften ſo ſchnell als möglich
unter Führung eines Mitgliedes des Gemeinderaths auf die

Brandſtätte zu begeben und ſich dort der Löſchdirektion zur
Verfügung zu ſtellen . Sie müſſen mit einer entſprechenden ,
zum Voraus beſtimmten Anzahl von Arten, Beilen , Hauen ,
Schaufeln , Spaten und Rechen und für Diſtrikte , wo ſich
Waſſer zum Löſchen vorfindet , auch mit Feuereimern ver⸗

Aalf ein .

§ 4. Auch andere in der Nähe befindliche Forſtbeamte ,
welche Nachricht von dem Brand erhalten , haben ſich eiligſt
zur Hülfeleiſtung in den bezeichneten Wald zu begeben . Die

Waldhüter haben dagegen in ihren Hutdiſtrikten zu bleiben .

§ 5. Die Leitung der Löſchanſtalten ſteht dem Bezirks⸗
förſter des Bezirks und bis zu deſſen Ankunft dem zuerſt
eintreffenden Forſtbeamten zu .
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Sie haben dabei die unten folgende Inſtruktion zur

Richtſchnur zu nehmen .
Der Bezirksbeamte hat für Aufrechthaltung der Ordnung

zu ſorgen , ſowie mitzuwirken , daß die techniſchen Anordnungen
des Bezirksförſters ſchleunig vollzogen werden .

Bis ein Forſtbeamter oder der Bezirksbeamte eintrifft ,
hat der zuerſt eintreffende Ortsvorgeſetzte die Leitung zu

übernehmen .
Die Anordnungen der Löſchdirektion ſind unweigerlich

zu befolgen .
§ 6. Droht größere Gefahr , und wird die Löſchung des

Brandes durch die Umſtände ſehr erſchwert , ſo müſſen auch die

entfernter liegenden Ortſchaften zur Hülfe aufgeboten werden .

§ 7. Nach Löſchung des Waldbrandes hat die Löſch —
direktion die Anordnung zu treffen , daß die Brandſtätte noch

einige Tage und Nächte durch zuverläſſige , mit den nöthigen
Löſchwerkzeugen verſehene Leute bewacht werde .

Spuren von Feuer , die ſich noch etwa hie und da zeigen ,
ſind ſogleich mit Bedeckung durch Erde zu erſticken .

§ 8. Zur Verhütung von falſchem Feuerlärm haben
diejenigen , welche in Waldungen oder in deren Nähe eine ,
bedeutenden Rauch erzeugende Arbeit vornehmen , den Bürger⸗

meiſtern der nächſten Orte vorher davon Anzeige zu machen .

§ 9. Bei Bränden in ausländiſchen Grenzwaldungen
haben die in der Nähe befindlichen Forſtbeamten und Ge —

meinden die gleiche Hilfe wie bei Waldbränden im Inland

zu leiſten , wenn dabei inländiſchen Waldungen Gefahr droht .



V. Die Feuerſchau .
1 . Polizeiſtrafgeſetzbuch .

§ 114 . Mit Geldſtrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft
bis zu 14 Tagen werden beſtraft :

2. Hauseigenthümer oder deren Stellvertreter , welche den

ihnen bei der geordneten Feuerſchau , oder bei ſonſtigen
Anläſſen beſonders eröffneten polizeilichen Anordnungen
zur Abſtellung feuergefährlicher Zuſtände in ihren Ge⸗
bäuden in der dabei feſtgeſetzten Friſt nicht entſprechen ! ) ,

7. die zur Feuerſchau zugezogenen Sachverſtändigen , welche
die ihnen obliegende Unterſuchung nicht mit der erfor⸗
derlichen Sorgfalt vornehmen oder die wahrgenommenen it
Mängel nicht der Wahrheit gemäß angeben , inſofern

—

—

ees

nicht disziplinäre Ahndung ſtattfindet . n
— n

N 2 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 23 . Dezember 1880 , die Feuerſchau betr .

n
( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1881 , S . 1. ) 1

Auf Grund des Organiſationsreſkripts vom 26 . No : it
vember 1809 , Beilage F. Nr . 16a , und des § 114 Ziffer 2
des Polizeiſtrafgeſetzes wird unter Aufhebung der bezüglichen —
ſeitherigen Vorſchriften verordnet , was folgt :

§ 1. In jeder Gemeinde hat alljährlich zum Zwecke der Er⸗ 5
mittlung und Abſtellung feuergefährlicher Zuſtände eine Feuer⸗ i

70 ſchau durch den hierzu ſtändig beſtellten Sachverſtändigen d

J0 ( Feuerſchauer ) ſtattzufinden . 3N
Die Feuerſchau zerfällt : 10

a . in die Vorſchau , welche ſich auf alle (öffentlichen und
90

Privat⸗ ) Gebäude und Feuerſtätten erſtreckt , und

), Vergleiche auch § 368 Ziffer 8 des Reichsſtrafgeſetzbuchs 9
( Seite 118 . )
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b . in der Nachſchau , welche ſich auf diejenigen Gebäude
und Feuerſtätten beſchränkt , deren Beſchaffenheit bei der

Vorſchau zu einer Bemängelung Anlaß gegeben hat .
Das Bezirksamt kann ausnahmsweiſe beſtimmen , daß

in einzelnen Gemeinden — bezüglich welcher dies wegen be⸗

ſonderer Verhältniſſe unbedenklich erſcheint — die Feuerſchau
nur alle zwei Jahre vorzunehmen ſei . Einem derartigen Be —

ſchluß hat die Anhörung des Gemeinderaths vorauszugehen ,
er bedarf der Zuſtimmung des Bezirksraths und iſt jederzeit
widerruflich . “)

§ 2. Der Feuerſchauer wird vom Bezirksamte aus der

Zahl der im Bezirke wohnenden Bautechniker oder Bauhand⸗
werker im Benehmen mit der Bezirksbauinſpektion und nach
Anhörung des Bezirksraths ernannt und amtlich verpflichtet .
Demſelben iſt eine Urkunde hierüber zuzuſtellen .

Der Bezirkskaminfeger kann nicht zugleich Feuerſchauer
in ſeinem Bezirke ſein .

Nimmt der Feuerſchauer die ihm obliegende Unterſuchung
nicht mit der erforderlichen Sorgfalt vor , oder gibt er die

wahrgenommenen Mängel nicht der Wahrheit gemäß an , ſo
hat er ſtrafendes Einſchreiten gemäß § 114 Ziffer 7 des

Polizeiſtrafgeſetzbuches zu gewärtigen , inſofern nicht diszipli⸗
näre Ahndung nach § 11 des Geſetzes vom 238. Dezember
1871 , den Vollzug der Einführung des Reichsſtrafgeſetzbuches
im Großherzogthum Baden betr . , ſtattfindet .

Die Aufſicht über die Dienſtführung des Feuerſchauers

) Zur Aufgabe der Feuerſchau gehört nicht auch die Prüfung , ob
Neubauten planmäßig hergeſtellt wurden , ebenſowenig , ob Mängel, welche
die öffentliche Gefundheit bedrohen , vorhanden ſind . Erſtere Prüfung
iſt Obliegenheit der Mitglieder insbeſondere der techniſchen Mitglieder
der Ortsbaukommiſſionen u. Bezirksbaukontroleure , die in geſundheits⸗
polizeilicher Hinſicht erforderliche Kontrolle iſt nach Maßgabe der Ver⸗
ordnung vom 27 . Juni 1874 , betreffend die Sicherung der öffent⸗
lichen Gefundheit und Reinlichkeit ( Seite 41 ) zu handhaben . Da⸗

gegen ſoll der Feuerſchauer ſich darüber verläſſigen , ob neue Ka⸗
mine vor dem Verputz durch den Kaminfeger unterſucht worden ſind
§ 40 der Landesbauordnung ) und ob die Kamine rechtzeitig und

gehörig gereinigt werden ( daher die Beſtimmung in § 2 Abfatz 2) .
Miniſterium des Innern vom 23 . Dezember 1880 Nr . 19368 .
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führt das Bezirksamt , welches denſelben bei ungenügender

Dienſtleiſtung oder unbefriedigendem ſonſtigen Verhalten auch

jederzeit entlaſſen kann .

§ 3. Die Ernennung des Feuerſchauers hat in der Regel

nicht blos für einen Ort , ſondern für einen mehrere Gemein⸗

den umfaſſenden , nach Umſtänden größeren oder kleineren

Theil des Amtsbezirks zu geſchehen .
Der Bezirksrath beſtimmt , in wie viel Feuerſchaudiſtrikte

der Amtsbezirk eingetheilt , und wie viele Feuerſchauer hier⸗

nach ernannt werden ſollen .
In jedem Amtsbezirk ſollen mindeſtens zwei Feuer⸗

ſchaudiſtrikte gebildet werden .

Es ſteht dem Bezirksamte zu , zeitweiſe anzuordnen , daß

in dem betreffenden Jahre die Feuerſchauer mit der Vor⸗

nahme des Geſchäfts in den einzelnen Diſtrikten abzuwechſeln

haben .
Die Diſtriktseintheilung , die Ernennung der Feuerſchauer

und die denſelben zugewieſenen Dienſtdiſtrikte find öffentlich

bekannt zu machen .

§ 4. Die Feuer⸗Vorſchau iſt im Monat März zu be⸗

ginnen und ſpäteſtens im Monat April zu beendigen .

Die Nachſchau iſt in der Zeit von Mitte Auguſt bis

Ende September vorzunehmen .
Wo beſondere Verhältniſſe in einem Bezirke eine Ab⸗

weichung von vorſtehenden Beſtimmungen zweckmäßig oder

geboten erſcheinen laſſen , kann dieſelbe durch Beſchluß des

Bezirksraths verfügt werden . Eine Erſtreckung des Geſchäfts

über die Mitte des Monats Oktober hinaus ſoll nicht ſtatt⸗

finden .
Das Amt hat hiernach alljährlich die Vornahme des

Geſchäfts anzuordnen und die getroffene Anordnung zur öf⸗

fentlichen Kenntniß zu bringen .

§ 5. Vor dem jeweiligen Beginn der Vor⸗ oder Nach⸗

ſchau hat der Feuerſchauer dem Amte anzugeben , in welcher

Reihenfolge und an welchem Tage er ſich in die einzelnen

Orte ſeines Diſtrikts zu begeben gedenkt. Bei Aufſtellung

dieſes Geſchäftsplanes iſt auf thunlichſte Beſchränkung der
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auf die Hin⸗ und Herreiſe , ſowie auf den Aufenthalt in den

einzelnen Gemeinden zu verwendenden Zeit Bedacht zu nehmen .

Das Bezirksamt hat den Plan einer Prüfung zu unter⸗

ziehen , geeignetenfalls eine Berichtigung desſelben zu bewirken

und nach ertheilter Gutheißung die Einhaltung des Planes

zu überwachen .

§ 6. Der Tag , an welchem der Feuerſchauer das Ge⸗

ſchäft ( Vor⸗ und Nachſchau ) in den einzelnen Orten vor⸗

nehmen wird , iſt von demſelben einige Tage vorher den

Bürgermeiſterämtern anzuzeigen .
Von den Bürgermeiſterämtern iſt die bevorſtehende Vor⸗

nahme des Geſchäfts in ortsüblicher Weiſe mit dem Anfügen

in der Gemeinde bekannt zu machen , daß die Hausbeſitzer
und Hausbewohner dem Feuerſchauer den Eintritt in das

Haus und die Beſichtigung aller Hausräume zu geſtatten

haben .
Sofort nach dem Eintreffen im Orte hat ſich der Feuer⸗

ſchauer beim Bürgermeiſter anzumelden ; der Bürgermeiſter

iſt verpflichtet , dem Feuerſchauer , ſoweit nöthig , Auskunft zu

geben und überhaupt jede zum ordnungsmäßigen Vollzuge

des Geſchäfts erforderliche Unterſtützung zu gewähren .
Der Bürgermeiſter iſt befugt , der Vornahme des Ge —

ſchäfts anzuwohnen oder einen Stellvertreter hierzu zu be⸗

zeichnen.
§ 7. Bei der Vorſchau hat ſich der Feuerſchauer insbe⸗

ſondere darüber zu verläſſigen :

a . ob in oder an den Gebäuden keine feuergefährlichen

Einrichtungen vorhanden , und die ſämmtlichen Feuer⸗

ſtätten , Kamine , Schornſteine und Ofen in baulichem

und brandſicherem Zuſtande unterhalten ſind ;

b . ob die beſtehenden allgemeinen Vorſchriften über Auf⸗

bewahrung von feuergefährlichen Gegenſtänden und Ge⸗

brauch von Feuer und Licht ꝛc. beobachtet werden ;
c . ob die betreffenden Gewerbetreibenden den beſonderen

polizeilichen Beſtimmungen über Aufbewahrung von

Schießpulver oder anderen leicht explodirenden oder

feuerfangenden Gegenſtänden nachkommen ;
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d. ob die Vorſchriften bezüglich der Unterſuchung neuer
Kamine vor deren Verputz , ſowie bezüglich des Reinigens
der Kamine erfüllt werden .

Zugleich iſt möglichſt darauf zu achten , ob keine den

Einſturz drohenden Gebäude vorhanden ſind .

§ 8. Der Feuerſchauer hat die wahrgenommenen Mängel
genau nach dem Befund mit ſeinen Anträgen bezüglich der

zu ihrer Beſeitigung vorzunehmenden Arbeiten in eine orts⸗

weiſe zu führende Tabelle : ) nach anliegendem Muſter einzu⸗
tragen , nach Beendigung des Geſchäfts von dem Inhalte der

Tabelle den Bürgermeiſter Einſicht nehmen zu laſſen und

ſodann dieſelbe ohne Verzug dem Bezirksamte vorzulegen .
Über Mängel , deren unverzügliche Beſeitigung geboten

iſt , hat der Feuerſchauer ſofortige beſondere Anzeige an das

Bezirksamt zu erſtatten ; nöthigenfalls iſt eine einſtweilige
Verfügung des Bürgermeiſters herbeizuführen .

Hält der Feuerſchauer zur Beſeitigung eines wahrge —
nommenen Mangels eine längere Friſt als eine ſolche von
2 bis 3 Monaten für erforderlich , ſo iſt dies bei dem be—⸗

züglichen Eintrag in der Tabelle anzugeben .

§ 9. Das Bezirksamt ſetzt nach Prüfung der Feuer⸗
ſchautabellen den einzelnen Einträgen in denſelben die nöthig
erſcheinenden Verfügungen unter Beſtimmung einer ange⸗
meſſenen Friſt zur Beſeitigung des gerügten Mangels bei
und überſendet hierauf die Tabellen den Bürgermeiſterämtern
zur urkundlichen Eröffnung ihres Inhalts an die betheiligten
Hauseigenthümer oder deren Stellvertreter .

Je nach Umſtänden ſind auch Auszüge zu fertigen und

beſondere Verhandlungen zu pflegen , ſo insbeſondere , wenn
es ſich um Herſtellungen an Gemeinde - oder anderen öffent⸗
lichen Gebäuden handelt . Bei den betreffenden Einträgen in
der Tabelle iſt entſprechende Vormerkung zu machen .

) Die Einträge in die Tabelle dürfen nicht zu knapp gehalten
ſein und müſſen insbeſondere bei beantragtem Abbruch erkennen laſſen ,
daß der Feuerſchauer geprüft hat , ob nicht auch durch eine gründ⸗
liche Reparatur zu helfen wäre . Miniſterium des Innern vom 3.
Januar 1883 Nr . 93 .
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neuer § 10 , Der Bürgermeiſter hat die in § 9 Abſatz 1 vor⸗

nigens geſehene Eröffnung der gerügten Mängel und der dazu ge⸗
hörigen amtlichen Verfügung entweder perſönlich gegen Unter⸗

te den ſchrift der Betheiligten vorzunehmen , oder , wo dies nicht
thunlich iſt , in der Weiſe zu bewirken , daß den Betheiligten

kängel ein Auszug aus der Feuerſchautabelle gegen Beſcheinigung
ch der zugeſtellt wird .

orts⸗ Die Betheiligten find bei der Eröffnung ausdrücklich
einzu⸗ Wdarauf hinzuweiſen :
te der a . daß, wenn ſie gegen die Anordnung Einſprache erheben

und wollen , ſolche innerhalb zehn Tagen beim Bürgermeiſter⸗
gen. oder Bezirksamte anzuzeigen und auszuführen ſei ;
eboten b . daß ſie , wenn ihnen aus beſonderen Gründen die zur
n das Ausführung der angeordneten Arbeit beſtimmte Friſt
oeilige als zu kurz erſcheine , unter Angabe dieſer Gründe ihre

Anträge ſofort beim Bürgermeiſter - oder Bezirksamte
ihrge⸗ zu ſtellen haben ;
e von [. daß ſie , wenn ſie ihre Auflagen in der bezeichneten Friſt
m be⸗ nicht , oder nicht gehörig erfüllen , neben weiterem Ein⸗

ſchreiten auf Grund des § 114 Ziffer 2 des Polizei⸗
ßeuer⸗ ſtrafgeſetzes Geldſtrafe bis zu 60 Mark oder Haft bis

aöthig zu vierzehn Tagen zu gewärtigen haben .
ange⸗ Nebſtdem werden ſich die Bürgermeiſter angelegen ſein
8 bei laſſen , auf Befragen die Auflagen noch näher zu er⸗

mtern läutern und etwaige Zweifel zu beſeitigen .
ligten Die vorſchriftggemäße Vornahme , der Tag und die Art

und Weiſe der Eröffnung iſt vom Bürgermeiſter in der
und Tabelle zu beurkunden und binnen längſtens 10 Tagen
wenn nach Empfang derſelben dem Bezirksamte berichtlich an⸗

ffent⸗ zuzeigen . Etwaige Einſprachen oder Friſtverlängerungs⸗
en in geſuche ſind unter Anſchluß eines Auszugs aus der

Tabelle mit entſprechendem Beiberichte alsbald an das
Amt einzuſenden . Die darauf ergehenden Endentſchließ⸗

halten ungen ſind in der Tabelle nachzutragen .

1115 Die Tabelle ſelbſt iſt bis zur Nachſchau vom Bürger⸗

1 85 meiſter zur gutfindenden Einſicht Seitens der Hauseigen⸗
thümer aufzubewahren .

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 11
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§ 11 . Bei der Nachſchau hat der Feuerſchauer nach Er⸗
hebung der Feuerſchautabelle feſtzuſtellen und in der Tabelle
zu bemerken , ob die gerügten Mängel beſeitigt und die amt⸗
lichen Anordnungen vollzogen ſind oder nicht .

Wo wegen gänzlicher oder theilweiſer Unterlaſſung des
Vollzugs von Betheiligten Entſchuldigungen vorgetragen und
entweder um Nachſicht oder Verlängerung der Friſt gebeten
wird , iſt dies ebenfalls in der Tabelle kurz zu bemerken und
das Gutachten des Feuerſchauers anzufügen .

Vom Ergebniſſe der Nachſchau iſt durch den Bürger⸗
meiſter Kenntniß nehmen zu laſſen und die Tabelle ſodann
alsbald an das Bezirksamt einzuſenden .

§ 12 . Das Bezirksamt hat auf Wiedereinkommen der
Tabelle gegen die Hausbeſitzer , welche mit Erfüllung der ihnen
eröffneten Auflagen ohne genügende Entſchuldigung ſäumig
geblieben ſind , Strafverfügung zu erlaffen , ſowie die zur
Sicherung des Vollzugs weiter erforderlichen Anordnungen
zu treffen .

Das Ergebniß iſt in den Tabellen nachzutragen.
Die nach § 114 Ziffer 2 des Polizeiſtrafgeſetzbuches zu

erkennenden Geldſtrafen fallen in die Gemeindekaſſen ( landes⸗
herrliche Verordnuung vom 16 . Januar 1827 , Regierungs⸗
blatt Nr . VSeite 41) , ſind aber in die amtliche Hebrolle
zur Überweiſung an die genannten Kaſſen aufzunehmen . Von
dieſer Aufnahme iſt behufs Ertheilung der Einnahmsdekre⸗
tur der betreffende Gemeinderath gleichzeitig in Kenntniß zu

ſetzen.
§ 13 . Bei der Vorſchau hat der Feuerſchauer , wo nicht

eine anderweite amtliche Regelung hierfür beſteht , unter Zu⸗
zug des Bürgermeiſters oder eines Stellvertreters desſelben
auch eine genaue Beſichtigung ſämmtlicher Feuerlöſchanſtalten
und Löſchgeräthſchaften der Gemeinde vorzunehmen . Der Er⸗
fund iſt in einem Anhang zur Feuerſchautabelle unter Ver⸗
zeichnung der vorhandenen Löſchgeräthſchaften niederzulegen .

Es iſt in dieſer Hinſicht insbeſondere zu prüfen :
a . ob in der Gemeinde eine im Verhältniß zur Größe der⸗

ſelben ſtehende Anzahl von Feuerſpritzen vorhanden iſt ,
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von welcher Beſchaffenheit dieſelben ſind , ob ſie an einem
geeigneten , leicht zugänglichen Orte aufbewahrt , die
nöthige Anzahl von Schlüſſeln zum Spritzenhaus und
die erforderliche Menge Schläuche vorräthig ſind ;

ob die Gemeinde die entſprechende Anzahl von Waſſer⸗
butten , Feuereimern , Feuerhacken , Feuerleitern , Pech⸗
pfannen , Pechfackeln , Pechkränzen , Laternen u. ö
beſitzt ;

ob ſie hinreichend mit Waſſer verſehen iſt , und wie
etwaigem Mangel abgeholfen werden könnte .
Dem Bezirksamte bleibt vorbehalten , auch die Vor⸗

nahme einer Spritzenprobe durch den Feuerſchauer anzuordnen
und den Gemeinderäthen die Stellung der zu dieſer Vor⸗
nahme erforderlichen Mannſchaft aufzugeben .

und

Die vom Feuerſchauer vorgefundenen Mängel und bei⸗
gefügten Anträge wird das Bezirksamt weiterer Prüfung

Erörterung unterziehen .
§ 14 . Die Gebühren der Feuerſchauer ſind folgender⸗

maßen beſtimmt :
Für Dienſtverrichtungen

5

II . für die Feuerſchauer in den Städten :

II . in den übrigen Städten und in allen

a . b.

im Wohnort außerhalb de⸗
und im Um⸗

kreis von
4 Kilometern

täglich

Wohnorts bei
Entfernungen
von mehr als
4 Kilometern

täglich

für die Feuerſchauer in den Städten :
Mannheim , Karlsruhe , Heidelberg,
Freiburg , Pforzheim und Baden auf — Mark10 Mark

Konſtanz , Lörrach , Raſtatt , Offen⸗
burg , Lahr , Schwetzingen , Durlach ,

Waldshut, Ettlingen , Weinheim, Säk⸗
kingen , Mosbach , Bruchſal und Vil⸗
lingen auf . . 6 Markſ9 Mark

AAüborten au7ß . ß5 Märkſs Mart
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Bei einem Zeitaufwande von 6 Stunden und weniger
wird die Hälfte , bei einem Zeitaufwande von mehr als 6
Stunden die volle Tagesgebühr bezahlt .

§ 15 . Jede Gemeinde hat die daſelbſt entſtehenden Koſten
der Feuerſchau zu tragen .

Nach Beendigung des Geſchäfts ( Vor - oder Nachſchau)
hat der Feuerſchauer dem Bürgermeiſter ſofort einen beſon⸗
deren Gebührenzettel zu übergeben , für welchen das beige⸗
druckte Muſter zu gebrauchen iſt . Der Gebührenzettel iſt vom
Bürgermeiſter insbeſondere hinſichtlich der Richtigkeit des an⸗
gegebenen Zeitaufwands zu prüfen und , wenn er für richtig
befunden wurde , zu beurkunden ; der Zettel iſt ſodann der
Vorlage der Tabelle an das Bezirksamt anzuſchließen .

Die eingekommenen Gebührenzettel find vom Bezirksamt
einer weiteren Prüfung und Vergleichung mit dem Geſchäfts⸗
plan & 40 zu unterziehen und , wenn keine Anſtände ſich er⸗
geben , der Amtskaſſe zur vorſchüßlichen Zahlung der liqui⸗
dirten Gebühren und zu deren Rückerhebung von den Gemeinden
zu übermitteln . Wegen dieſes Rückerſatzes iſt gleichzeitig ent⸗
ſprechende Verfügung an die Gemeinderäthe zu erlaſſen .

Iſt das Geſchäft in mehreren Orten an einem Tage
vorgenommen worden , ſo iſt für ſämmtliche Orte ein Ge⸗
bührenzettel auszufertigen , und der für den betreffenden Tag
im Ganzen liquidirte Gebührenbetrag vom Bezirksamte auf
die betheiligten Gemeinden den Verhältniſſen gemäß umzu⸗
legen , ſowie das Weitere nach Abſatz 2 vorzukehren .

§ 16 . In denjenigen Städten , in welchen die unmittel⸗
bare Verwaltung der Ortspolizei dem Bezirksamt übertragen
iſt , tritt hinſichtlich der in den §§ 6 Abſatz 2 und 3, 8 Ab⸗
ſatz 2, 9 und 10 erwähnten Obliegenheiten des Bürgermeiſters
an Stelle des letzteren das Bezirksamt .

Die nach dem § 6 Abſatz 1 und 3 dem Feuerſchauer
obliegende Anzeige und Anmeldung beim Bürgermeiſter , ſo⸗
wie die Vorlage der Tabelle an denſelben ( § 8 Abſatz 1 und
§ 11 Abſatz 3) findet in dieſen Städten nicht ſtatt . Da⸗
gegen hat das Bezirksamt von der Zeit der Vornahme des
Geſchäfts ( Vor⸗ und Nachſchau ) nach Maßgabe des gutge⸗



weniger
r als 6

nKoſten

ichſchau )
1beſon⸗
s beige⸗
iſt vom

des an⸗

richtig
ann der

n.

irksamt

eſchäfts⸗
ſich er⸗

r liqui⸗
neinden

tig ent⸗

en .

n Tage
in Ge⸗

en Tag
ite auf
umzu⸗

mittel⸗

rtragen
8 Ab⸗

ieiſters

ſchauer
er , ſo⸗

1 und

Da⸗

ne des

gutge⸗

Die Feuerſchau . 0

heißenen Geſchäftsplanes und gleichzeitig mit der öffentlichen
Bekanntmachung dem Bürgermeiſter behufs gutfindender Aus⸗
übung der in § 6 Abſatz 4 erwähnten Befugniß Kenntniß
zu geben , ſowie Einſicht von dem Gebührenzettel vor der Zah⸗
lungsanweiſung (§ 15 Abſatz 3) zu gewähren .

§ 17 . Eine Dienſtweiſung wird die Obliegenheiten der
Feuerſchauer noch näher bezeichnen .

3 . Dienſtweiſung für die Feuerſchauer vom
5 . März 1881 .

( Geſetz , und Verordnungsblatt Seite 29. )

A . Im Allgemeinen .
§. 1. Der Feuerſchauer unterſteht dem Bezirksamte und

hat deſſen Anordnungen in der beſtimmten Friſt gewiſſenhaft
und pünktlich zu vollziehen .

§ 2. Die Hauptaufgabe des Feuerſchauers beſteht darin ,
die in oder an Gebäuden vorhandenen feuergefährlichen Zu⸗
ſtände zu ermitteln und deren Beſeitigung zu veranlaſſen .

§ 3. Zur Erfüllung dieſer Aufgabe hat ſich der Feuer⸗
ſchauer vor Allem darüber genau zu unterrichten , was in
Bezug auf die Bau⸗ und Feuerpolizei ſowohl im Allgemeinen ,
als auch für die zu ſeinem Diſtrikt gehörigen Gemeinden
beſonders vorgeſchrieben iſt . Über letzteres ſind ihm vom Be⸗
zirksamte beziehungsweiſe von den Ortspolizeibehörden die
erforderlichen Mittheilungen zu machen .

Daneben muß ſich der Feuerſchauer auch mit den ſonſtigen
einſchlagenden Geſetzesbeſtimmungen , Verordnungen , bezirks⸗
und ortspolizeilichen Vorſchriften vertraut machen.

§ 4. Der dem Bezirksamte vorzulegende Geſchäftsplan
ſoll vom Feuerſchauer in der Weiſe gefertigt werden , daß die
Vor⸗ und Nachſchau jeweils thunlichſt raſch und ohne Unter⸗
brechung vor ſich gehen kann .

Der gut geheißene Plan iſt ſorgfältig einzuhalten .
§ 5. Der Feuerſchauer mußes ſich angelegen ſein laſſen ,

von der Vornahme des Geſchäftes in den einzelnen Orten
ſeines Diſtrikts ſo zeitig den Bürgermeiſtern Anzeige zu machen ,
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daß die entſprechende Bekanntmachung in den Gemeinden nochvorher erfolgen kann . Auch darf er nicht verſäumen , nachEintreffen im Orte und vor Beginn des Geſchäfts ſich beim
Bürgermeiſter anzumelden .

§ 6. Die Ernennungsurkunde hat der Feuerſchauer wäh⸗rend der Ausübung ſeiner Dienſtverrichtungen als Ausweisbei ſich zu tragen . Erſcheint dem Feuerſchauer zum gehörigenVollzuge des Geſchäftes Auskunft oder Unterſtützung nöthig ,ſo iſt ſolche beim Bürgermeiſter einzuholen .
Der dem Geſchäfte anwohnende Bürgermeiſter oder Stell⸗

vertreter desſelben hat berathende Stimme .
§ 7. Bei Vornahme der Vorſchau hat der Feuerſchaueralle Gebäude und Gebäudetheile , ſowie alle Feuerſtätten zubeſichtigen und deren äußere und innere Beſchaffenheit gründ⸗lich zu unterſuchen .

Bei der Nachſchau ſind nur diejenigen Gebäude undFeuerſtätten zu beſichtigen , bei welchen die Vorſchau eine
amtliche Auflage zur Folge gehabt hat oder bezüglich welcherein ſonſtiger beſonderer Anlaß zur Beſichtigung vorliegt .

In ſeinem eigenen Gebäude , in den Gebäuden ſeinernächſten Verwandten und in den von ihm hergeſtellten Ge⸗bäuden darf der Feuerſchauer das Geſchäft nicht ſelbſt vor⸗
nehmen .

Dieſe Gebäude ſind dem Bezirksamte behufs anderweiter
Vorkehrung des Erforderlichen namhaft zu machen .

§ 8. Die Gebäudeeigenthümer oder in deren Abweſen⸗heit ein erwachſenes Familienmitglied oder ein anderer Haus⸗genoſſe ſind , wenn thunlich , zu dem Geſchäfte beizuziehen .Wo ſich Mißſtände vorfinden , ſind die anweſenden Eigenthümeroder deren Vertreter über dieſelben , ſowie über die Art derAbhilfe vorbehaltlich der nachfolgenden behördlichen Verfügungzu belehren .
§ 9. Finden ſich feuergefährliche Zuſtände oder Einrich⸗tungen vor , ſo iſt zunächſt zu prüfen , ob Gefahr auf dem

Verzuge iſt oder nicht .
Im erſteren Falle iſt ſofort beſondere Anzeige an das
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Bezirksamt zu erſtatten und die etwa erforderliche einſtweilige
Verfügung beim Bürgermeiſter zu erwirken .

Im anderen Falle iſt der Mangel behufs Herbeiführung
der geeigneten Abhilfe in die Tabelle aufzunehmen .

§ 10 . Im Weiteren iſt zu prüfen , ob dem vorgefundenen
Mangel durch Ausbeſſerung oder wie ſonſt abgeholfen wer⸗
den kann . Dabei iſt im Auge zu behalten , daß polizeilich
nicht mehr verlangt werden kann , als dazu nöthig iſt , den
vorhandenen Mißſtand zu beſeitigen oder die Entſtehung oder
Fortſetzung eines ſolchen zu verhindern . Die Abhilfe ſoll eine
gründliche ſein ; Aufwendungen , die nicht nöthig ſind , ſollen
aber erſpart bleiben .

Kann an und für ſich durch Ausbeſſerung geholfen wer⸗
den , erſcheint aber die Ausführung derſelben nach den be —
ſtehenden Vorſchriften wegen der beſonderen Konſtruktion
des Gebäudes oder des betreffenden Gebäudetheiles nicht
thunlich oder mit unverhältnißmäßigen Koſten verbunden , ſo
iſt hierwegen eine beſondere Bemerkung unter Bezeichnung der
vorzunehmenden Arbeit in der Tabelle zu machen .

§ 11 . Behufs der Beurtheilung , ob zur Beſeitigung
eines Mangels eine längere Friſt als eine ſolche von 3
Monaten als erforderlich zu bezeichnen ſei , hat der Feuerſchauer
insbeſondere auch darüber ſich zu verläſſigen , ob Baumaterialien
im Orte vorhanden oder leicht zu beſchaffen , ſowie ob ge⸗
eignete Bauhandwerker daſelbſt oder in der Nähe wohnhaft ſind .

§ 12 . Findet der Feuerſchauer , daß in einer Gemeinde
die Erlaſſung von ortspolizeilichen Vorſchriften im Sinne der
S§ 2 und 42 der allgemeinen Bauverordnung vom 5. Mai
1869 : ) nöthig oder wünſchenswerth , oder daß die beſtehenden
Bauvorſchriften einer Ergänzung oder Abänderung bedürftig
wären , oder endlich , daß die beſtehenden Vorſchriften in Folge
unrichtiger Auffaſſung oder aus Nachläſſigkeit mangelhaft
gehandhabt werden , ſo iſt dem Bezirksamte mündlich oder
ſchriftlich hievon Kenntniß zu geben .

§ 13 . Wenn der Feuerſchauer in einer Gemeinde Zu⸗
ſtände oder Einrichtungen , die in einer größeren Anzahl von

9 Seite 8 und 25 .
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Gebäuden gleichmäßig vorkommen , bisher aber nicht beachtetoder nicht für gefährlich angeſehen waren , als feuerpolizei⸗widrig beanſtanden zu müſſen glaubt , ſo ſind die bezüglichenEinträge in der Tabelle zu machen ; daneben iſt aber nocheine beſondere Darlegung des Sachverhalts der Tabelle bei —zuſchließen .
§ 14 . Sämmtliche Einträge in der Tabelle ſind mit Be⸗ſtimmtheit und größter Genauigkeit zu machen .Die Tabelle iſt am Orte des Geſchäfts zu fertigen undordnungsmäßig abzuſchließen . Nach Unterzeichnung derſelbenund des Gebührenzettels durch den Feuerſchauer und denBürgermeiſter iſt Beides mit den etwa gefertigten Anlagendem Amte vorzulegen

B. Im Beſonderen .
81355 ( Unterſuchung der Gebäude und Feuer⸗ſtätten . ) Hiebei iſt nach Maßgabe der allgemeinen Bau⸗verordnung vom 5. Mai 18699 und des Nachtrags hiezu vom18 . April 1872 hauptſächlich darauf zu ſehen , ob

1. für den Fall eines Brandes die entſprechende Zugäng⸗lichkeit beſteht ;
2. Brandmauern an vorgeſchriebener Stelle beſtehen , oh ſieſtark genug hergeſtellt und nicht mit unſtatthaften Off⸗nungen verſehen ſind ;

die ſonſtigen Außenſeiten , ſoweit ſie nicht maſſiv ausStein erſtellt ſind , aus mit feuerſicherem Material aus⸗gefülltem oder anderem angemeſſenem Fachwerk hergeſtellt,ob in unzuläſſiger Weiſe Umfaſſungswände mit Holzbekleidet oder von Holz hergeſtellt ſind ;4. das Dach mit feuerſicherem Material gedeckt iſt ;die leeren Räume zwiſchen Decke und Fußboden etwamit entzündlichen Gegenſtänden ausgefüllt ſind ;6. die Thür⸗ und Lichtöffnungen an den Außenſeiten derGebäude, insbeſondere alle Dachöffnungen mit Ver⸗ſchlüſſen verſehen ſind;
ebäude , in welchen zahlreiche Verſammlungen ſtattfin⸗

) Seite 8.
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feuergefährliche Gewerbe betrieben
unverbrennliche Treppen und Vorfluren haben ;8. alle Feuerungseinrichtungen ſo beſchaffen ſind , daß durchihren Gebrauch keine Gefahr der Entzündung beſteht ,ob ins

mäßige
9. die

beſondere Feuerungen und Ofen mit vorſchrifts⸗n Feuerwänden umgeben ſind ;
Vorkamine feſt und feuerſicher ſind ;
Ofen ,

„ Ofenröhren ,
31 ntralheizungen ,

„ Herde ,
„ Rauchkammern ,
„ Uit faſſungswände und Gewölbe der Backöfen,„ Feuerſtätten der Brennöfen , Darren 2c. ,
„ Schmiede - und Schloſſerwerkſtätten ,
„ Aſchenbehälter und

„ Kamine

ſich in baulichem und brandſicherem Zuſtande befinden.Die auf Ziffer 8 bis 10 ſich erſtreckenden Vorſchriftender obenerwähnten Verordnung müſſen
die ſtrengſte Beachtung finden ;

bei Neubauten
ſie können auch hinſicht⸗lich bereits beſtehender Gebäulichkeiten und Einrichtungen

zur Anwendung gebracht , dieſe Anwendung bei älteren
Gebäuden oder Einrichtungen ſoll vom Feuerſchaueraber nur da veranlaßt werden , wo ſie zur Verhütungunmittel barer Feuersgefahr geboten iſt ;

11 . ob in denjenigen Orten , in welchen der Gebirgsbauſtilzugelaſſe

ſchriften
dächern
§ 16 . Der Feuerſchauer

baufälligen G

n iſt , die einſchlägigen beſonderen Beſtimmungender örtlichen Bauordnungen und die allgemeinen Vor⸗
über die Herſtellung von Stroh - und Schindel⸗
gehörig befolgt werden .

ſoll auch darauf achten , ob keine
ebäulichkeiten oder Gebäudetheile vorhanden find.Iſt die Baufälligkeit derart , daß das Gebäude den Ein⸗

ſturz droht , f o iſt nach § 9 Abſatz 2 zu verfahren .
917 . ( Aufbewahrung von feuergefährlichen und

exploſiven Gegenſtänden . ) Der Feuerſchauer hat allge⸗
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mein ſich darüber zu verläſſigen , ob nicht Waaren , Materia⸗lien oder andere Vorräthe , welche ſich leicht von ſelbſt ent⸗
zünden , oder leicht Feuer fangen , oder Stoffe , die nicht ohneGefahr einer Entzündung bei einander liegen können , in
feuergefährlicher Weiſe aufbewahrt ſind .

Beſondere Vorſchriften beſtehen
über die Aufbewahrung von Reibfeuerzeugen — Verord⸗

nung vom 28 . März 1865 , §§ 4 und 50) ,
über die Lagerung von Erdöl — Verordnung vom 15 .

Februar 18652 ) ,
über die Aufbewahrung von Aſche, Holz, Stroh und an⸗deren brennbaren Materialien Verordnung vom 28 .November 1864 , §§ 9 und 3
über den Verkehr mit exploſiven Stoffen — Verordnungvom 6. November 1879 .

§ 18 . ( Benehmen mit Feuer und Licht . ) Indieſer Hinſicht iſt insbeſondere die Einhaltung der §§ 1 bis8, und 11 folg. der Verordnung vom 28 . November 1864 ) ,ſowie der Verordnung vom 30 . Dezember 1871 , Ziffer 55) ,
zu überwachen .

Wo beſondere Vorſchriften für Gewerbetreibende , welchein Feuer arbeiten , wegen Anlegung und Verwahrung ihrerFeuerſtätten , ſodann wegen der Art und der Zeit , ſich desFeuers zu bedienen , in Geltung ſind , iſt deren Befolgunggleichfalls ins Auge zu faſſen.
§ 19 . ( Unterſuchung und Reinigung der Kamine . )Der Feuerſchauer ſoll ferner prüfen , ob neuaufgeführte , be⸗

ziehungsweiſe einer Ausbeſſerung unterzogene Kamine vordem Verputz durch den Kaminfeger unterfucht wurden , und
die Kaminreinigungen ordnungsmäßig , rechtzeitig und in der
vorgeſchriebenen Zahl beſorgt werden . ( § 40 Abſatz 1 der

) Seite 122 .
) Seite 123 .
) Seite 120 121 .
) Seite 134 .
) Seite 121 .
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Bauverordnung von 1869 , Kaminfegerordnung vom 21 .
Auguſt 1843 , § 9 bis 13 , Verordnung vom 26 . Dezember1844 , Verordnung vom 11 . Auguſt 1854 , Verordnung vom
9. November 1868 . ) )

§ 20 . ( Prüfung der Löſchanſtalten und Löſch⸗
geräthſchaften . ) Dieſelbe hat ſich im Allgemeinen darauf
zu erſtrecken , ob dieſe Anſtalten und Geräthſchaften in ge⸗nügender Zahl vorhanden ſind , ob die vorhandenen ihrer
Beſchaffenheit nach dem Zwecke völlig entſprechen , und ob ſiederart unterhalten nnd aufbewahrt ſind , daß ſie jederzeitbenützt werden können .

Der Feuerſchauer ſoll ſich vor Allem darüber unter⸗
richten , oab und was in Bezug auf Herſtellung von Löſch⸗anſtalten und Beſchaffung von Feuerlöſchgeräthen orts - oder
bezirkspolizeilich angeordnet iſt .

An Ort und Stelle iſt eine Beſichtigung der Lokalitäten ,in welchen die Spritzen und ſonſtigen Löſchgeräthſchaften auf⸗bewahrt ſind , der Brunnen⸗ und Waſſerleitungen , ſowie etwa
vorhandener Brandweiher , ferner eine Unterſuchung der Ge—⸗
räthſchaften ſelbſt , ſowie die Feſtſtellung ihrer Zahl und Be⸗
ſchaffenheit vorzunehmen .

Auch iſt zu erheben , ob die nöthige Anzahl von Schlüſſeln
zum Spritzenhaus vorhanden iſt und wo die Schlüſſel auf⸗bewahrt ſind .

Die Frage , ob dem Bedürfniſſe ausreichend entſprocheniſt , oder für weitere Anſchaffungen oder Verbeſſerungen ge⸗ſorgt werden ſoll , iſt unter ſorgfältiger Abwägung aller ört⸗
lichen Verhältniſſe zu beurtheilen ; es iſt dabei namentlich zuberückſichtigen :

ob die Gemeinde waſſerreich oder waſſerarm ,
ob ſie geſchloſſen oder zerſtreut iſt ,
ob die Straßen weit oder eng gebaut und die Gebäude

von allen Seiten zugänglich ,
ob die Häuſer meiſt nur aus einem oder mehreren Stock⸗

werken gebaut ,

) An Stelle der vier zuletzt genannten Verordnungen iſt jetztdie Kaminfegerordnung vom 29. November 1887 ( Seite 173 ) getreten .
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ob die Dächer mit feuerſicherem Material oder mit Stroh
oder mit Schindeln gedeckt ſind ,

ob die Okonomiegebäude mit den Wohngebäuden vereinigt
ſind oder getrennt ſtehen ,

ob viele mit Feuersgefahr verbundene Gewerbe im Orte
betrieben werden ,

und anderſeits die finanzielle Leiſtungsfähigkeit der Gemeinde
in Betracht zu ziehen . deWo der Feuerſchauer zugleich eine Spritzenprobe vor⸗ W¹
nehmen ſoll , hat derſelbe gleich nach Eintreffen im Orte mit H6
dem Bürgermeiſter das hierzu Erforderliche vorzukehren .

Schluß beſtimmung . 2.§ 21 . Zuwiderhandlungen des Feuerſchauers gegen die
0 Dienſtweiſung werden vorbehaltlich der Beſtrafung auf Grund

0 der Strafgeſetze im Disziplinarwege mit Geldſtrafe bis zu200 Mark oder Arreſt bis zu 8 Tagen oder mit Entlaſſung 2

geahndet. 3t
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V. Das Kaminfegerweſen .
1 . Polizeiſtrafgeſetzbuch .

§ 113 . Kaminfeger und deren Gehilfen , welche den über
den Betrieb der Kaminfegerei erlaſſenen Verordnungen zu⸗
widerhandeln , unterliegen Geldſtrafen bis zu 50 Mark oder
Haft bis zu acht Tagen .

2 . Kaminfegerordnung vom 29 . November 1887 .

(Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 417. )
In Gemäßheit der §8 39 und 77 der deutſchen Ge⸗

werbeordnung und ergänzend zu den §s 62 bis 66 der Voll⸗
zugsverordnung zu derſelben vom 23 . Dezember 1883 , ſowie
auf Grund der §§ 113 und 134 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs
wird verordnet , was folgt :

§ 1. Die ſelbſtändige Ausübung des Kaminfegergewerbes
ſteht nur den hierfür beſonders beſtallten Kaminfegern zu .

§ 2. Die kraft ſeitherigen Rechts in Geltung befindliche
Einrichtung von Kehrbezirken , innerhalb deren die für den
Kehrbezirk beſtallten Kaminfeger die ausſchließliche Befugniß
zum Kaminfegen haben , bleibt auch fernerhin in Kraft .

Das Miniſterium des Innern iſt befugt , die Kehrbezirke
im öffentlichen Intereſſe nach Anhörung der betheiligten Ge⸗
meinden und Kaminfeger aufzuheben oder zu verändern .

§ 3. Iſt die Stelle eines Kaminfegers erledigt , ſo iſt
ſie vom Bezirksamte im Amtsverkündigungsblatt und in der
Karlsruher Zeitung “ zur Bewerbung auszuſchreiben . Die
Bewerbungen ſind beim Bezirksamte ſchriftlich einzureichen ;
in denſelben iſt über Namen , Geburts - und Wohnort , Alter ,
Familienverhältniſſe , Vorbildung und ſeitherige Thätigkeit
wahrheitsgetreue Angabe zu machen .

Der Bewerbung iſt beizulegen :
I . eine Beurkundung über die Aufnahme unter die für
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eine Kaminfegerſtelle befähigten Perſonen auf Grund
abgelegter Prüfung (§S 4 5

2 . ein Zeugniß der Ortspolizeibehörde des ſeitherigen Wohn⸗orts , beziehungsweiſe , wenn der Bewerber nicht ſchon
längere Zeit an dieſem Ort anweſend iſt , des frührenWohn⸗ oder Aufenthaltsortes über den Beſitz eines gutenLeumunds , ſowie beglaubigte Zeugniſſe über die ſeit⸗herige Beſchäftigung ;

3. ein Zeugniß eines Staatsarztes über eine zur Ausübungdes Kaminfegergewerbs befähigende rüſtige Körperbe⸗ſchaffenheit .
Der Bezirksrath beſchließt auf Grund der eingekommenenBewerbungen über Beſetzung der erledigten Stelle . Bei gleicherBefähigung iſt demjenigen Bewerber der Vorzug zu geben ,welcher das höhere Dienſt⸗ und Lebensalter hat .
Dem vom Bezirksrath beſtallten Bewerber iſt durch das

Bezirksamt eine Beſtallungsurkunde , in welcher der Kehrbe⸗zirk genau zu bezeichnen iſt , zu behändigen .
§ 4. Wer zur Prüfung G 3 Ziffer J) zugelaſſen wer⸗den will , hat ſich mit einem ſchriftlichen Geſuch an die Bau⸗

direktion zu wenden und derſelben Zeugniſſe über ſeinen
Leumund , ſeinen Schulbeſuch und ſeine bisherige Beſchäftig⸗
ung vorzulegen .

Die Baudirektion veranlaßt , wenn das Geſuch nicht wegenungenügender Zeugniſſe zurückzuweiſen iſt , die dem Wohn⸗oder Aufenthaltsorte des Geſuchſtellers nächſtbefindliche Be⸗
zirksbauinſpektion zur Vornahme der Prüfung , für welcheeine Gebühr von zehn Mark im Voraus an die betreffendeAmtskaſſe zu entrichten iſt ; der letzteren iſt behufs Erhebungund vorſchüßlicher Verrechnung der Gebühr von der Anord⸗
nung der Prüfung durch die Baudirektion ſogleich Nachricht
zu geben .

Der Bezirksbauinſpektion , welche auf Vorweis der Quit⸗
tung die Prüfung vornimmt , wird hierfür nach Erſtattungihres Berichts über das Ergebniß derſelben von der Amts⸗
kaſſe auf Veranlaſſung der Baudirektion obige Gebühr von
zehn Mark verabfolgt .
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rund Die Prüfung umfaßt :
a) die ſchriftliche Beantwortung von mindeſtens 12 und

ohn⸗ die mündliche Beantwortung einer geeigneten Anzahlſchon von Fragen :
hren I . über die Natur des Rauchs und das Anſetzen des
uten Rußes in den verſchiedenen Gattungen von Kaminen ;
ſeit⸗ 2. über die durch polizeiliche Vorſchriften oder die Technik

bei der Erbauung und Reinigung von Feuerungs⸗ung anlagen gebotenen Maßnahmen ;
rbe⸗ 3. über die polizeilichen Vorſchriften behufs Verhütung

von Feuersgefahr in Gebäuden und über das Ver⸗
nen halten des Kaminfegers bei einem Brande .
cher b) Die Aufzeichnung von 4 —6 Aufgaben über Feuerungs⸗
ben, anlagen .

Die Baudirektion ſtellt bei erbrachtem Nachweiſe über
das die erforderliche Befähigung dem Geſuchſteller eine Beurkun⸗
be⸗ dung hierüber aus , oder ſie weiſt bei nicht vorhandener Be⸗

fähigung denſelben zurück und beſtimmt zugleich eine Friſt
von 6 —12 Monaten , innerhalb deren derſelbe zu keiner

au⸗ weiteren Prüfung zugelaſſen wird .

nen § 5. Iſt zur neuen Beſetzung eines Kehrbezirks zu
ig⸗ ſchreiten , weil der ſeitherige Kaminfeger durch Alter oder

Krankheit zur Beſorgung feiner Stelle dauernd unfähig ge⸗
gen worden , oder mit Tod abgegangen iſt , ſo kann , wenn die Er⸗
yn⸗ haltung des Nahrungsſtandes desſelben , beziehungsweiſe der
3e⸗ Wittwe oder minderjähriger Erben in Frage ſteht , mit Ge⸗
che nehmigung des Miniſteriums des Innern dem neu beſtallten
ide Kaminfeger bei der Beſtallung die Verpflichtung auferlegt
ing werden , für beſtimmte Zeit und vorbehaltlich des Widerrufs
rd . bei geänderten Verhältniſſen dem ſeitherigen Kaminfeger be⸗
cht ziehungsweiſe der Wittwe oder den minderjährigen Erben

desſelben eine Unterhaltsrente zu bezahlen .
it⸗ § 6. Die Beſtallung eines Kaminfegers kann zurückge⸗
ng zogen werden , wenn die Unrichtigkeit der Nachweiſe dargethans⸗wird , auf deren Grund dieſelbe erfolgt iſt , odder wenn aus
on Handlungen oder Unterlaſſungen des Kaminfegers der Mangel

derjenigen Eigenſchaften klar erhellt , welche bei der Beſtallung
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vorausgeſetzt werden mußten , insheſondere auch dann , wennder Kaminfeger ſich wiederholt Übertretungen der Kamin⸗fegerordnung oder der Gebührenordnung zu Schulden kommenläßt , oder ſich wiederholter oder grober Verletzung ſeiner Be⸗rufspflichten , der Trunkenheit oder ähnlicher , ſeinen Leumundtrübenden Handlungen ſchuldig macht .
Über die Zurückziehung der Beſtallung beſchließt derBezirksrath nach §§ 54 und 21 der Gewerbeordnung und 8§2der Vollzugsverordnung hiezu .
§ 7. Der Kaminfeger muß ſeinen Wohnſitz an dem Ortenehmen , welcher ihm bei der Beſtallung vom Bezirksamtbezeichnet wird . Eine Anderung dieſes Wohnſitzes kann nurauf Anordnung oder mit Genehmigung des Bezirksamts er⸗folgen .

Eine Stellvertretung für den beſtallten Kaminfeger iſtnur vorübergehend aus beſonderen Gründen zuläſſig . Solleine ſolche Stellvertretung ſtattfinden , ſo hat der Kaminfegerhiervon unter Darlegung der Gründe , ſowie unter Bezeich⸗nung des von ihm gewählten Stellvertreters und Beifügungder nach § 3 dieſer Verordnung verlangten Angaben undZeugniſſe dem Bezirksamte Anzeige zu machen . Das letztereprüft , ob die vorgetragenen Gründe erheblich ſind , und obder Stellvertreter den vorgeſchriebenen Erforderniſſen genügt.Mangels dieſer Vorausſetzungen , oder , wenn die Schädigungöffentlicher Intereſſen aus der Zulaſſung eines Stellvertreters
zu befürchten iſt , kann die Stellvertretung vom Bezirksamtunterſagt werden .

Auch wenn eine Stellvertretung nicht ſtattfinden ſoll ,hat der Kaminfeger dem Bezirksamte Anzeige zu erſtatten ,wenn er ſich über 3 Tage aus dem Kehrbezirk zu entfernengedenkt , oder erkrankt , oder ſonſt länger als 3 Tage verhin⸗dert iſt , ſeinem Beruf obzuliegen .
Wenn der beſtallte Kaminfeger mit Tod abgeht , hatdas Bezirksamt wegen Verſehung des Kehrbezirks bis zurWiederbeſetzung desſelben beſondere Anordnung zu treffen.
§ 8. Der Bezirkskaminfeger iſt berechtigt und verpflichtet ,
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in ſeinem Kehrbezirke in allen Gebäuden die vorgeſchriebenenReinigungen vorzunehmen .
§ 9. Bei dem Reinigen hat der Kaminfeger zugleichauf ſchadhafte Stellen oder vorſchriftswidrige Beſchaffenheitder Kamine oder Feuerungseinrichtungen , ſowie auf ſonſtigefeuergefährlichen Verhältniſſe genau zu achten . Etwaige Mängelſind von ihm ſogleich dem Beſitzer der Feuerungsanlage zurKenntniß zu bringen und der Ortspolizeibehörde anzuzeigen,welche die nöthige Einleitung zur Beſeitigung zu treffen hat .Erſcheinen beim nächſten Reinigen die gerügten Mängel nichtbeſeitigt , ſo hat der Kaminfeger das Bezirksamt hiervon inKenntniß zu ſetzen.

Über Mängel , welche eine unmittelbare Feuersgefahrbedingen , iſt jeweils ſofort auch dem Bezirksamt Anzeige zumachen .

§ 10 . Außer ſeinem Bezirk darf der Kaminfeger die inſeinen Berufskreis fallenden Verrichtungen nur dann vor⸗nehmen , wenn er vorübergehend als Stellvertreter beſtellt iſt( § 7) oder von dem betreffenden Bezirksamt beſonders be⸗
rufen wird .

§ 11 . Der Kaminfeger hat die ihm obliegenden Ge⸗
ſchäfte entweder ſelbſt vorzunehmen , oder durch einen zuver⸗läſſigen Gehilfen vornehmen zu laſſen .

Im Falle der Verwendung von Gehilfen bleibt der Ka⸗
minfeger für vorſchriftsmäßige und geordnete Beſorgung der
Verrichtungen durch dieſelben jederzeit verantwortlich ; er hatdaher die Arbeit der Gehilfen ſorgfältig zu überwachen , ſo⸗wie dafür zu ſorgen , daß dieſelben den Hausbeſitzern undderen Stellvertretern gegenüber jederzeit ein angemefſenes Be⸗

nehmen einhalten .
Die Gehilfen müſſen gut beleumundet ſein und die fürihr Geſchäft erforderliche Gewandtheit beſitzen.

Gehilfen , welche ſich als in vorbezeichneten Anforderungennicht genügend erweiſen , hat der Kaminfeger ſofort aus ſeinemDienſte zu entlaſſen .
Das Reinigen durch Lehrlinge darf nur unter perſön⸗

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 12
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licher Anweſenheit und Aufſicht des Meiſters oder eines tüch⸗tigen Gehilfen geſchehen .

lich
Mindeſtens einmal im Jahr iſt jedes Kamin gelegent-⸗des Reinigens desſelben durch den Kaminfeger ſelbſt oderwenigſtens unter ſeiner unmittelbaren perſönlichen Leitungmit Zuhilfenahme eines Lichts einer gründlichen Unterſuchungzu unterziehen .

der Kaminfeger ſtets in gutem Zuſtande zu erhalten und auf

§ 12 . Die für ſein Geſchäft erforderlichen Werkzeuge hat

Verlangen jederzeit der Polizeibehörde oder deren Organenvorzuzeigen .

§ 13 . Das Reinigungsgeſchäft ( 5 8) hat ſich auf dieKamine , Rauchfänge und Hurten , ferner auf diejenigen Rohre ,welche als Fortſetzung von Ofenrohren in weiten Kaminen

die
zur Verbeſſerung des Zugs der Oefen eingeführt ſind (d. ſ.Knies und ſenkrecht in den weiten Kaminen emporge⸗führten Rohrſtücke ) und auf die Feuerzüge der Herde zuerſtrecken .

12

2

Dabei iſt insbeſondere Folgendes zu beachten :
Die bezeichneten Feuerungsanlagen müſſen vom Rußvollſtändig gereinigt werden .
Die weiten Kamine ſind bis über das Dach hinaus zubeſteigen , der Ruß mit einer eiſernen Scharre ſorgfältigabzukratzen und mit einem guten Beſen ſauber abzu⸗kehren , ſowie etwaige Abſätze im Kamin , auf welchenſich Ruß anſammelt , gehörig zu reinigen .

Zum Reinigen der engen Kamine ſind Pumpbeſen an⸗zuwenden . Wo ſich Glanzruß gebildet hat , iſt zur Entfer⸗
nung desſfelben das Kamin auszubrennen .
Nach dem Reinigen iſt Ruß und losgefallener Verputzaus den Kaminen in das vom Hausbewohner bereit zuhaltende Gefäß zu ſchaffen und ſind die etwa herausge⸗nommenen Rohre wieder einzuſetzen .

Auch ſind Putzthürchen und Ausſteigladen wieder
ſorgfältig zu ſchließen.

Finden ſich unverſchloſſene Rohröffnungen in Kaminen
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vor , ſo iſt die Anbringung von Verſchlußkapſeln zu
verlangen .
§ 14 . Iſt nach § 13 Ziffer 3 das Ausbrennen des

Kamins erforderlich , ſo hat der Kaminfeger den Hauseigen⸗
thümer hiervon in Kenntniß zu ſetzen und ſich mit demſelben
über den Tag der Vornahme des Geſchäfts zu verſtändigen .NDas Ausbrennen hat unter perſönlicher Leitung des Meiſters
und mit Beachtung nachſtehender Vorſichtsmaßregeln zu ge⸗
ſchehen :

1.õ Es iſt rechtzeitig vorher durch den Kaminfeger der Orts⸗
polizeibehörde von dem Vorhaben Anzeige zu machen ,
damit dieſe die Nachbarn davon benachrichtigen und die⸗
ſelben veranlaſſen kann , alle Offnungen , durch welche
Funken einfallen können , ſorgfältig zu verſchließen .

Bei Staatsgebäuden iſt außerdem gleiche Anzeige der
Bezirksbauinſpektion durch den Kaminfeger rechtzeitig
zuvor zu erſtatten .
Während der Vornahme des Geſchäfts ſind die Klappen
der Ofenröhren und die Ofenthüren verſchloſſen zu halten
und eine weiße Signalfahne auf dem Dach aufzuſtecken .
Das auszubrennende Kamin darf keine Riſſe haben
und muß in gutem baulichen Zuſtande ſein . Die in
dasſelbe mündenden Ofenröhren dürfen nicht ſchadhaft
ſein und keine leicht entzündlichen Gegenſtände ſich in
der Nähe befinden . Die Kaminputzthürchen müſſen ver⸗
ſchloſſen ſein . über alle dieſe Punkte ( 1 - 3 ) hat ſich
der Meiſter vor Beginn der Arbeit genau zu verläſſigen .

Die Zeit für das Ausbrennen iſt ſo zu wählen , daß das
Geſchäft ſpäteſtens 2 Uhr Nachmittags beendet iſt . Das
Ausbrennen darf an keinem ſtürmiſchen Tage , und weder
bei großer Kälte , noch bei anhaltender Hitze geſchehen .

In Gebäuden mit Stroh - oder Schindelbedachung ſoll
das Ausbrennen nur in den Monaten November bis
April vorgenommen werden .

Vor dem Beginn desſelben ſind die nöthigen Vorſichts⸗
maßregeln zu treffen , um dem hinausſchlagenden oder
überhand nehmenden Feuer durch Verſchluß der Oeffnung

12²
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des Kamins mit Platten oder eiſernen Deckeln und dergl.
ſogleich mit Erfolg begegnen zu können . Auch iſt vom
Hausbeſitzer ein zureichender Waſſervorrath in das Haus
und insbeſondere in die Nähe des Kamins zu ſchaffen .
Auf dem Dache iſt eine Überwachung der Kaminaus⸗
mündung durch einen Gehilfen nöthig , und in den
Zwiſchenſtockwerken das Kamin durch eine zuverläfſige
Perſon zu beobachten . In beſonders gefährlichen Fällen ,
wie insbeſondere auch beim Ausbrennen in Gebäuden
mit Stroh⸗ oder Schindelbedachung , iſt für Bereithaltung
einer Spritze , ſowie für den Beizug von Hilfsmannſchaft
Sorge zu tragen .

Iſt in einem Gebäude mit Stroh⸗ oder Schindelbe⸗
dachung das Ausbrennen ausnahmsmweiſe (ſ . Z. 4 a. E. )
in der Sommerszeit vorzunehmen , ſo müſſen außerdem
naſſe Tücher in die Nähe des Kamins außerhalb des
Daches aufgelegt , und dieſelben fortgeſetzt mittelſt einer
Handſpritze beſpritzt werden .

6. Iſt ein Kamin in das andere geführt , ſo muß zunächſt das
obere und dann das untere ausgebrannt werden . Ebenſo
iſt bei mehr als dreiſtöckigen Häuſern zuerſt im oberen
Stock mit Dachraum auszubrennen und dann erſt in
dem unteren Stockwerke . Bei neben einander liegenden
Kaminen iſt durch ſorgfältigen Abſchluß Fürſorge zu
treffen , daß ſich nicht beide gleichzeitig entzünden .

Nach dem Ausbrennen iſt das Kamin mit Kugel und
Bürſte zu durchziehen , auch iſt vom Kaminfeger dafür
zu ſorgen , daß das Kamin nach beendigtem Geſchäfte
noch einige Zeit durch eine vom Hausbeſitzer beſtimmte
zuverläſſige Perfon beobachtet wird .

Das zum Ausbrennen erforderliche Material hat der
Kaminfeger auf eigene Koſten zu ſtellen , worauf bei Feſt⸗
ſetzung der Taxe für das Geſchäft Rückſicht zu nehmen iſt .
§ 15 . Über die Zeit der Reinigungen wird beſtimmt :

Küchenkamine ſind alle drei Monate , wenn ſie aber den
Rauch von drei oder mehr Ofenröhren — gleichviel in
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welchen Stockwerken — aufnehmen , während der Ofen⸗
feuerungszeit alle zwei Monate zu reinigen .

Kamine , welche ausſchließlich zu Oefen und anderen nur
im Winter gebrauchten Feuerungsanlagen gehören , ſind
während der Ofenfeuerungszeit alle zwei Monate zu
reinigen . Bei Kaminen von Luft⸗ , Dampf⸗ , Warm⸗ und

Heißwaſſer⸗Heizungen hat während der Benützungszeit
die Reinigung alle Monate ſtattzufinden .
Monatlich müſſen gereinigt werden :

Die Kamine der Bäcker und Wurſtler , die Küchen⸗
kamine bei Gaſtwirthen und ähnlichen Gewerben , die

Kamine der Bierbrauer während der Brauzeit , der

Brennereien , Trocken⸗ - oder Dörranſtalten während der

Gebrauchszeit . Alle zwei Monate ſind die Kamine der

Schreinerwerkſtätten zu reinigen .

Enge , ſogenannte ruſſiſche Kamine unterliegen hinſicht⸗
lich der Zahl der Reinigungen den allgemeinen Beſtim⸗
mungen.
Kamine , welche ausſchließlich für Badezimmer , oder welche
für Waſch⸗ und Backöfen dienen , die nur zeitweiſe be⸗

nützt werden , ſind jährlich zweimal zu reinigen .

Fabrikkamine , welche umbaut ſind oder in der Nähe von
Gebäuden ſtehen , ſind zweimal , freiſtehende Fabrikkamine
jährlich einmal zu reinigen .

Wenn die Vornahme der Reinigung eine beſondere
Störung des Fabrikbetriebs verurſacht und nachgewieſen
wird , daß ſich bei dem ſehr ſtarken Zuge des Kamins
kein Ruß , noch weniger Glanzruß anſetzt , kann das Be⸗

zirksamt die Zahl der Reinigungen noch weiter herab⸗
ſetzen oder bei gut erhaltenen , ganz freiſtehenden Ka⸗
minen auch dem Eigenthümer die Beſorgung der Rei⸗

nigung überlaſſen .
In letzterem Falle genügt eine jährlich einmal vorzu⸗

nehmende Unterſuchung des Kamins durch den Feuer⸗
ſchauer unter Mitwirkung des Kaminfegers .

Die Reinigung iſt in der Zeit vom 1. Oktober bis 1.

April von Morgens 7 bis Abends 5 Uhr, in den übrigen
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Monaten von 6 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends vor⸗
zunehmen .

8. Mit Rückſicht auf den ſtarken Gebrauch , auf die Ver⸗
wendung ſtark rußenden Brennmaterials und auf die
bauliche Anlage der Kamine kann durch orts⸗ oder be⸗
zirkspolizeiliche Vorſchrift die Vornahme einer größerenZahl von Reinigungen angeordnet und können die in
Ziffer 7 feſtgeſetzten Tagesſtunden anders beſtimmt werden .9. Der Kaminfeger iſt verpflichtet , auf ausdrücklichesVerlangen des Gebäudebeſitzers oder deſſen Stellver⸗
treters die Kamine auch öfter , als vorgeſchrieben , zureinigen .
§ 16 . Bei Kaminen , welche nicht benützt werden , iſt , ſolange dies der Fall iſt , eine regelmäßige Reinigung nicht ge⸗boten ; dieſelben ſind übrigens dann , wenn ſie nicht ganz un⸗brauchbar gemacht , oder die betreffenden Gebäude nicht ganzaußer Gebrauch geſetzt find , jedenfalls einmal des Jahresdurch den Kaminfeger genau zu unterſuchen .

§ 17 . Den Beginn der vorſchriftsmäßigen Reinigunghat der Kaminfeger den Hausbewohnern ſo zeitig anzukün⸗digen , daß dieſe ihre häuslichen Geſchäfte darnach einrichtenkönnen .

An dem Vollzug des Reinigungsgeſchäfts darf der Ka⸗
minfeger ohne ganz dringende Gründe von den Hausbewoh⸗nern nicht gehindert werden .

§ 18 . Bei vollſtändiger Neuaufführung von Kaminen,ſowie bei Ausbeſſerung und theilweiſer Erneuerung der Ka⸗mine unter Dach hat der Kaminfeger dieſelben , bevor ſieverputzt werden , auf Veranlaſſung der Ortspolizeibehörde nachMaßgabe der hierüber beſtehenden befonderen Inſtruktioni einer
ſorgfältigen Prüfung zu unterziehen . Über den Erfund hatder Kaminfeger der Ortspolizeibehörde Anzeige zu erſtatten .

§ 19 . Der Kaminfeger hat ein Tagebuch zu führen ,aus welchem der ordnungsgemäße Fortgang des Reinigungs⸗geſchäfts , die Perſonen , welche dasſelbe vorgenommen haben,
) Seite 40 .
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ſowie etwa vorgefundene , feuerpolizeiliche Mängel erſichtlichſind . Dasſelbe iſt von den Ortspolizeibehörden bezüglich Be⸗
ginns und Fortgangs des Reinigungsgeſchäfts zu beurkunden .Der Kaminfeger hat zu dieſem Zweck von Beidem rechtzeitigAnzeige zu erſtatten . Die Bezirksämter haben von demTagebuch zum 1. Juni jeden Jahres Einſicht zu nehmen .

§ 20 . Die Taxen für die Verrichtungen des Kaminfegers(§S§ 8, 14 , 15 , 16, 18 ) werden , ſofern der Kehrbezirk nichtüber die Grenzen einer Gemarkung hinausgeht , durch orts⸗polizeiliche , in den übrigen Fällen durch bezirkspolizeilicheVorſchrift beſtimmt .
Der Kaminfeger hat die Forderung für die geleiſteteArbeit ſtets an den Hausbeſitzer oder deſſen Stellvertreter zurichten .
Das Anfordern von Trinkgeldern iſt unbedingt unterſagt .
§ 21 . Bei ausbrechendem Brand hat der Kaminfegerdes betreffenden Bezirks ſich ſo ſchnell wie möglich in Be⸗

gleitung ſeiner Gehilfen und mit Leitern verſehen nach der
Brandſtätte zu begeben und ſich bei der Löſchdirection anzu⸗melden . Im Verhinderungsfalle hat er jedenfalls ſeine Ge⸗
hilfen nach der Brandſtätte abzuſenden.

§ 22 . Dieſe Verordnung tritt am 1. April 1888 in Wirk⸗
ſamkeit .

Von dieſem Zeitpunkte an ſind aufgehoben :
die Verordnungen

vom 21 . Auguſt 1843 ( Verordnungsblatt für den Unter⸗
rheinkreis Seite 111 ) ,

vom 20 . Dezember 1844 ( Verordnungsblatt für den Unter⸗
rheinkreis Seite 73) ,

vom 22 . Juli 1845 ( Verordnungsblatt für den Unterrhein⸗kreis Seite 63) ,
vom 11 . Auguſt 1854 ( Verordnungsblatt für den Unter⸗

rheinkreis Seite 65),
vom 13 . November 1865 (Zentralverordnungsblatt Seite

190 ,
vom 9. November 1868 ( Zentralverordnungsblatt Seite

103 ) ,



184 Das Kaminfegerweſen .

vom T. November 1874 (Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt
Seite 541) , endlich

§ 55 Abſatz 3 der Landesbauverordnung vom 5. Mai 1869
(Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 125 ) bezieh⸗
ungsweiſe 9. November 1874 (Geſetzes⸗ und Ver⸗
ordnungsblatt Seite 541 ) .

§ 23 . Kaminfeger und deren Gehilfen , welche den in
gegenwärtiger Verordnung enthaltenen Vorſchriften über den
Betrieb der Kaminfegerei und die Berufspflichten der Kamin⸗
feger zuwiderhandeln , werden nach Maßgabe des § 113 be⸗
ziehungsweiſe 134 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs mit Geldſtrafebis zu 50 Mark oder Haft bis zu 8 Tagen , beziehungsweiſe
mit Geldſtrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bis zu 4
Wochen beſtraft .

Überſchreitungen der Taxen werden nach § 148 Ziffer 8
der Gewerbeordnung mit Geldſtrafe bis zu 150 Mark , im
Unvermögensfalle mit Haft bis zu 4 Wochen geahndet .

Wer die Verrichtungen des Kaminfegers unbefugt vor⸗
nimmt , wird nach § 147 Ziffer 1 der Gewerbeordnung mit
Geldſtrafe bis zu 300 Mark , im Unvermögensfalle mit Haft
beſtraft .
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